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 PRÜFUNGSAUFTRAG 

Die Gemeinde 
 
Ruppichteroth 
(nachfolgend auch Gemeinde genannt) 
 
hat uns beauftragt, den Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2018, bestehend aus der Ge-
samtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung sowie dem Gesamtanhang und den Gesamtlagebe-
richt für das Haushaltsjahr 2018 zu prüfen. 
 
Über das Ergebnis der Prüfung berichten wir mit diesem Prüfungsbericht, der nach der Prü-
fungsleitlinie: „Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ (IDR PL 260) des In-
stituts der Rechnungsprüfer (IDR) erstellt wurde. 
 
Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu 
Grunde. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungs-
höchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftrags-
bedingungen und gegebenenfalls nach ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen. Im Ver-
hältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßge-
bend. 
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 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

 Lage der Gemeinde 

 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Gemeinde 

2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Im Gesamtabschluss sowie im Gesamtlagebericht zum 31. Dezember 2018 wurden nach un-
serer Auffassung folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Ge-
meinde getroffen: 
 
 Das Gesamtanlagevermögen beträgt rd. 96,5 Mio. € (97,3 % der Bilanzsumme). Der 

Wert des Anlagevermögens hat sich in 2018 um 0,1 Mio. € verringert. Die Investitio-
nen von 2,7 Mio. € standen dem Werteverzehr durch Abschreibungen von rd. 
2,7  Mio. € und Abgängen von 0,1 Mio. € gegenüber. 

 
 Das Eigenkapital hat einen Anteil von 8,2 % an der Bilanzsumme und lag zum 

31.12.2017 noch bei 9,9 %. Damit werden die Auswirkungen der Verringerung des 
Eigenkapitals durch den Jahresfehlbetrag deutlich. 

 
 Die Ertragslage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth weist im Haushaltsjahr 2018 

ein negatives ordentliches Gesamtergebnis von -1,2 Mio. € aus. Die ordentlichen Auf-
wendungen von 23,3 Mio. € waren nur zu 94,7 % durch die ordentlichen Erträge von 
22,0 Mio. € gedeckt. Die Unterdeckung im Konzern resultiert aus der Unterdeckung 
bei der Gemeinde Ruppichteroth, die sich auf -1,7 Mio. € vor Konsolidierungsmaß-
nahmen beläuft sowie den Überdeckungen beim Entsorgungsbetrieb von 0,2 Mio. € 
und bei der GmbH von 0,3 Mio. € (jeweils vor Konsolidierung). Unter Berücksichtigung 
des negativen Finanzergebnisses von -0,6 Mio. € ergibt sich ein negatives Gesamtjah-
resergebnis von -1,8 Mio. €. 
 

 Die Finanzlage des Haushaltsjahres 2018 war im Konzern Gemeinde Ruppichteroth 
durch einen negativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 
-  0,3  Mio. € gekennzeichnet. Die Nettoinvestitionen (unter Berücksichtigung der Ein-
zahlungen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen) belaufen sich auf rund 
- 0,7  Mio. €. Aus der Finanzierungstätigkeit resultiert ein positiver Cashflow in Höhe 
von 0,8 Mio. €. Insgesamt hat sich der Finanzmittelfonds um 0,2 Mio. € auf 0,5 Mio.  € 
vermindert. 

 
 
Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 
 
Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Gemeinde geben ins-
gesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde wieder. 
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2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwick-
lung  

Im Gesamtlagebericht wurden nach unserer Auffassung folgende wesentliche Aussagen zur 
künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Ge-
meinde getroffen: 
 
 Die Aufgabenerfüllung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in den Be-

reichen Datenschutz, Gemeindekasse, Beschaffungen, Schule, Touristik, Archiv und 
ordnungsbehördlicher Außendienst führen zu Entlastungen des kommunalen Haus-
halts. Weitere Aufgabenfelder müssen/sollen folgen. 

 
 Chancen der Gemeinde Ruppichteroth: 

- Kaufkraftgewinn durch die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums in Rup-
pichteroth 

- Kommunaler Investitionsförderfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen 
- Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises beim Breitbandausbau im gesamten Ge-

meindegebiet unter Inanspruchnahme von Fördermitteln des Bundes und des Lan-
des NRW 

- Entwicklung von Wohnbauflächen und einer damit verbundenen Einwohnerent-
wicklung 

- Planung und Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
für die Ortslage Ruppichteroth 

- Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 
2020) 

- Digitalpakt Schulen 
- Geplanter bzw. in der Diskussion befindlicher Schuldenentlastungsfonds für Alt-

schulden (insbesondere Liquiditätskredite) durch Bund und Land 
 
 Risiken der Gemeinde Ruppichteroth: 

- Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs durch Befrachtung für andere 
Maßnahmen 

- Entwicklung der Erträge (Landeszuweisungen) und Aufwendungen bei der Unter-
bringung und Betreuung von Flüchtlingen 

- Weitere vertikale Aufgabenübertragung (Bund und Land) ohne vollständigen Kos-
tenausgleich 

- Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen 
(Straßen, Wege, Brücken) 

- Entwicklung des Zinsniveaus für Liquiditätskredite 
 

 Aufgrund der Möglichkeit und der Praxis der Preisbildung im Rahmen der Festsetzung 
von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung und die Abwasser-
beseitigung ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für bestands- und entwicklungsgefähr-
dende Risiken sehr gering. Gleichzeitig bietet eine gewisse Flexibilität im Rahmen der 
Gebührenkalkulation die Chance, eine langfristige Akzeptanz der Gebührenpolitik 
durch die Bürger zu erreichen. 

 
 Das Eigentum am Stromnetz im Gemeindegebiet Ruppichteroth und die Weiterver-

pachtung an die Westnetz GmbH ist grundsätzlich ohne eigenen Netzbetrieb eine 
planbare Sparte, in der Pachtentgelte unter Berücksichtigung der Abschreibungen und 
Kreditzinsen als wesentliche Größen auch ein entsprechendes Ergebnis bringen soll-
ten. Die aktuell anteiligen Overheadkosten, die nicht durch das Pachtentgelt gedeckt 
sind, sollten in der Zukunft im Rahmen der regulatorischen Anerkennung als Netzei-
gentümer zu weiteren Zuflüssen führen, und somit für die Zukunft zu positiven Spar-
tenergebnissen. 
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 Der Energievertrieb stellt in die Zukunft betrachtet die größten Herausforderungen 
und Unwägbarkeiten in der Chancen- und Risikoprognose dar. Neben dem starken 
Wettbewerb muss die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH hier das Interesse der 
Kunden an einer neuen, lokalen Energiemarke wecken und die Vorteile der persönli-
chen Kundenbeziehung vor Ort und damit gepaarten Sponsoringaktivitäten in der Re-
gion werbewirksam darstellen. Neben den schwer planbaren Zugangszahlen an Ener-
giekunden stellt das Thema Energiebeschaffung ein weiteres Risiko dar. 

 
 
Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 
 
Die Aussagen im Gesamtlagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend wider. 
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 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

 Gegenstand der Prüfung 

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes 
nach den Vorschriften der GO NRW bzw. GemHVO NRW liegen in der Verantwortung des 
Bürgermeisters der Gemeinde. 
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung 
und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über den Gesamtabschluss und 
den Gesamtlagebericht abzugeben. 
 
Dazu haben wir den Gesamtabschluss - bestehend aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrech-
nung und Gesamtanhang sowie den Gesamtlagebericht der Gemeinde Ruppichteroth geprüft. 
Der Gesamtabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der 
GO NRW bzw. GemHVO NRW aufgestellt. 
 
Im Rahmen des Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die 
sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Gesamt-
abschluss und den Gesamtlagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die 
Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, so-
weit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht betreffen, 
nicht Gegenstand der Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. 
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 Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz 
unter Beachtung der vom IDR festgestellten Leitlinien zur Durchführung kommunaler Ab-
schlussprüfungen vorgenommen. 
 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinrei-
chend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Gesamtabschluss und der Ge-
samtlagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen und Mängeln sind. 
 
Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß haben wir eine Prüfungsplanung durchgeführt. 
Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltungsleitung und 
erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth er-
stellt. 
 
Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwi-
ckelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren, unter Ein-
beziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth, Schwerpunkte, Art und Umfang der Prü-
fungshandlungen festlegt. 
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses erstreckt sich auf die Prüfung des Konsolidierungskreises, 
der Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse sowie die 
getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen. 
 
Unsere Prüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung 
und die Angaben im Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung 
der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs-, Konsolidierungs- und Gliederungsgrundsätze 
und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und des Kämmerers sowie eine Beurtei-
lung der Gesamtaussage des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. 
 
Sofern Jahresabschlüsse von anderen Abschlussprüfern geprüft wurden, haben wir zur Beur-
teilung der Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse 
die Prüfungsergebnisse dieser Abschlussprüfer überprüft und verwertet (vgl. Abschnitt 4.2 
Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Abschlüsse). 
 
Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Gesamtlageberichtes 
waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Wir haben die Angaben unter 
Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Gesamtabschlussprüfung gewon-
nen haben, beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Gesamtabschluss stehen, insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth vermitteln und die Chan-
cen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen. 
 
Im Weiteren haben wir die Überleitung der Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen auf die 
für den Konzern Gemeinde Ruppichteroth geltenden Vorschriften (sog. Kommunalbilanzen II) 
geprüft. 
 
Die Prüfung umfasst aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlun-
gen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen. Unsere Prüfungshandlungen basieren auf einer 
bewussten Auswahl.  
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Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunk-
ten unseres Prüfungsprogramms geführt: 
 
- Prüfung des Konsolidierungskreises 
- Einheitlichkeit der Bewertung im Konzern 
- Kapitalkonsolidierung 
- Schuldenkonsolidierung 
- Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
 
Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz von 
Mitarbeitern wurden unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit 
bestimmt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser 
Prüfungsurteil bildet. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der nicht prüfungspflichtige und demzufolge nicht geprüfte 
Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2017. Wir haben uns davon überzeugt, dass die Eröff-
nungsbilanzwerte keine falschen Angaben enthalten, die den zu prüfenden Gesamtabschluss 
wesentlich beeinflussen und dass die zulässigen Ausweis-, Bilanzierungs-, Bewertungs- und 
Konsolidierungsmethoden stetig im Zeitablauf angewendet werden. 
 
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch die Verwaltungslei-
tung und die von ihr benannten Mitarbeiter erteilt. Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit 
des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts zum 31. Dezember 2018 am 
26. März 2021 schriftlich bestätigt. 
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 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNRECHNUNGSLEGUNG 

 Stichtag des Gesamtabschlusses und Konsolidierungskreis 

 Stichtag des Gesamtabschlusses 

Stichtag der Jahresabschlüsse der konsolidierten Unternehmen sowie des Gesamtabschlusses 
ist einheitlich der 31. Dezember 2018. 
 

 Konsolidierungskreis 

Der Kreis der in den Gesamtabschluss einbezogenen Unternehmen ist im Gesamtanhang an-
gegeben. Die Angaben sind zutreffend. 
 
Der Gesamtabschluss des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth ergibt sich danach aus der Zu-
sammenfassung und Konsolidierung des Jahresabschlusses der Gemeinde Ruppichteroth mit 
folgenden Tochterunternehmen: 
 
- Eigenbetriebe Ruppichteroth – öffentliche Einrichtung Abwasser 
 
- Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH 
 
Folgendes Unternehmen wurde gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW wegen untergeordneter Be-
deutung für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage nicht in den Gesamt-
abschluss einbezogen: 
 
- Eigenbetriebe Ruppichteroth – Eigenbetrieb Energie 
 
Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises erfolgte unverändert zum Gesamtabschluss zum 
31. Dezember 2017. 
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 Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Abschlüsse 

Die in den Gesamtabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der ein-
bezogenen Tochterunternehmen sind nach den auf den Jahresabschluss der Gemeinde Rup-
pichteroth anzuwendenden Methoden ordnungsgemäß bilanziert und bewertet. Die nach 
§  50 Abs. 1 GemHVO NRW i.V.m. § 308 HGB vorgeschriebene einheitliche Bewertung er-
folgte in den für Konsolidierungszwecke aufgestellten Kommunalbilanzen II der Tochterunter-
nehmen.  
 
Hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze verweisen wir auf die Erläuterungen 
im Gesamtanhang. 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht der Gemeinde Ruppichteroth 
sowie die Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen Unternehmen wurden 
von uns geprüft. 
 
Demnach sind die einbezogenen Jahresabschlüsse ordnungsmäßig. 
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 Ordnungsmäßigkeit der Konzernrechnungslegung 

 Gesamtabschluss 

Der Gesamtabschluss wird auf Ebene der Gemeinde Ruppichteroth aus den Jahresabschlüssen 
der Gemeinde Ruppichteroth und der in den Konsolidierungskreis einbezogenen Tochterun-
ternehmen entwickelt. Die Kommunalbilanzen II wurden unter Beachtung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze der Gemeinde Ruppichteroth aufgestellt. 
 
Die Gesamtbilanz sowie die Gesamtergebnisrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände, die Schulden, das Kapital und die Rech-
nungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wur-
den Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Betrages gebildet. Konzernspezifische Besonderheiten wurden berücksichtigt. 
 
Der Gesamtanhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Gesamtbilanz und der Ge-
samtergebnisrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. 
 
Die Kapitalflussrechnung, die dem Gesamtanhang beizufügen ist, ist ordnungsmäßig. 
 
Die Ausübung von Bilanzierungs-, Bewertungs-, Konsolidierungs- und Ausweiswahlrechten er-
folgte unverändert zum Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2017.  
 
Die angewandten Konsolidierungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und 
sind ordnungsgemäß. Die Konsolidierungsbuchungen sind zutreffend fortgeführt. 

 
Aufgrund der Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Gesamtabschluss zum 31. De-
zember 2018 ordnungsgemäß aus den einbezogenen Jahresabschlüssen und den weiteren 
geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht. 
 
 
 

 Gesamtlagebericht 

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Gesamtlagebericht ist die-
sem Bericht als Anlage beigefügt. 
 
Die Prüfung ergab, dass der Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzli-
chen Vorschriften entspricht. 
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 Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 

 Feststellungen zur Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 

Der Gesamtabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde Ruppichteroth. 
 

 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und Konsolidierungsmethoden 

Wir verweisen auf die weitergehenden Angaben im Gesamtanhang. 
 

 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und Konsolidierungsmethoden 

Die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden wurden gegenüber dem Ge-
samtabschluss 2017 unverändert angewandt. 
 

 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswir-
kungen auf die Gesamtaussage des Gesamtabschlusses zu verzeichnen. 
 

 Aufgliederungen und Erläuterungen 

Von Aufgliederungen und Erläuterungen wurde an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht zum 
Verständnis der Gesamtaussage des Gesamtabschlusses erforderlich sind. 
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 WIEDERGABE DES KOMMUNALEN BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBE-
MERKUNG 

Nach dem Ergebnis der Prüfung haben wir dem als Anlagen beigefügten Gesamtabschluss 
und dem Gesamtlagebericht der Gemeinde Ruppichteroth für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2018 den folgenden uneingeschränkten Kommunalen Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
 
"Kommunaler Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Gesamtabschluss der Gemeinde Ruppichteroth - bestehend aus der Gesamtbi-
lanz zum 31. Dezember 2018 und der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 
1.  Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Gesamtanhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemein-
dehaushaltsverordnung (GemHVO) des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns Ge-
meinde Ruppichteroth zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018. 
 
Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
nach § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und der Leitlinien zur Durch-
führung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses“ unseres kommu-
nalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunterneh-
men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Gesamtabschluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Gesamtabschluss  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, der 
den gesetzlichen Vorschriften des § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. §§ 49 ff. GemHVO NRW 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns Gemeinde 
Ruppichteroth vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zur Fortführung seiner Tätigkeit, d.h. 
der stetigen Erfüllung seiner Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der stetigen Erfüllung seiner Aufgaben, sofern ein-
schlägig, anzugeben. 
 
Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zur Aufstellung des Gesamt-
abschlusses. 
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Gesamt-
abschluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung und der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der 
Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-
absichtigter - falscher Darstellungen im Gesamtabschluss, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-
gebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieses Systems des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen 
darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns Ge-
meinde Ruppichteroth zur Fortführung seiner Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung sei-
ner Aufgaben, aufwerfen könnte. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Gesamtabschluss aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angeben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse und Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern Gemeinde Ruppichteroth die 
stetige Aufgabenerfüllung nicht mehr ohne Inanspruchnahme finanzieller Unterstüt-
zung im Rahmen der Gewährträgerhaftung des Landes sicherstellen kann. Eine Insol-
venz der Gemeinde Ruppichteroth ist nach § 128 GO i.V.m. § 12 InsO ausgeschlossen. 

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Gesamtab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Gesamtabschluss die zugrunde lie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth vermittelt. 
 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen. 
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES GESAMTLAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Gesamtlagebericht des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth für das Haushalts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ge-
meindehaushaltsverordnung NRW und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth. In allen wesentlichen Belangen steht der Gesamtlage-
bericht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Gesamtlageberichts unter Beachtung des International Stan-
dard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt. 
 
Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Quali-
tätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Be-
rufssatzung für Wirtschaftsprüfer/ vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an 
die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und an-
gemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für 
den Gesamtlagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtlageberichts, der 
in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ent-
spricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth 
vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden Vorschriften mit der Gemeindehaushaltsverordnung NRW zu ermög-
lichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Gesamtlagebericht 
erbringen zu können. Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zur 
Aufstellung des Gesamtlageberichts. 
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Gesamtlageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtlagebericht 
in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ent-
spricht. 
 
Die Ausführungen zur Verantwortung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Gesamtab-
schlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Gesamtlageberichts mit der Ausnahme, 
dass wir nicht beurteilen, ob der Gesamtlagebericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
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so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth vermittelt. 
 
Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausreichend ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass zukünftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
Köln, den 26. März 2021 

 Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

  

  

  

 
gez. Richter 

Wirtschaftsprüfer 
gez. Quost 

Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Kommunalen Bestätigungsvermerks)" 
 
 
Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei kommunalen Ab-
schlussprüfung (IDR PL 260). 
 
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Kommunalen Bestätigungsvermerkes außer-
halb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung 
oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätig-
ten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern 
hierbei unser Kommunaler Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen 
wird. 
 
 
Köln, den 26. März 2021 
 

 Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

  

  

  

 
gez. Quost 

Wirtschaftsprüfer 
gez. Richter 

Wirtschaftsprüfer 
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6.1  Gesamtabschluss 2018 der Gemeinde Ruppichteroth nebst Gesamtlagebericht 
 

 





Gesamtabschluss 

der Gemeinde Ruppichteroth 

zum 31.12.2018 





2018 2017
EUR EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.115.470,31 10.190.373,75
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.819.359,43 5.735.371,90
3 Sonstige Transfererträge 6.328,55 33.100,26
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.393.395,84 2.567.009,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.263.731,02 1.994.205,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.904,91 87.023,60
7 Sonstige ordentliche Erträge 318.310,29 744.949,90
8 Aktivierte Eigenleistungen 42.547,50 17.396,80
9 Bestandsveränderung 0,00 0,00

10 Ordentliche Gesamterträge 22.037.047,85 21.369.431,86
11 Personalaufwendungen 4.055.872,12 3.900.042,13
12 Versorgungsaufwendungen 294.238,98 250.443,38
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.025.188,86 3.475.143,66
14 Bilanzielle Abschreibungen 2.740.891,08 2.728.783,52
15 Transferaufwendungen 9.786.939,71 9.583.114,10
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.366.228,91 2.604.083,13
17 Ordentliche Gesamtaufwendungen 23.269.359,66 22.541.609,92
18 Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.232.311,81 -1.172.178,06
19 Finanzerträge 76.168,63 24.737,82
20 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 0,00 0,00
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 644.759,74 645.932,25
22 Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19, 20 und 21) -568.591,11 -621.194,43
23 Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit               

(= Zeilen 18 und 22) -1.800.902,92 -1.793.372,49
24 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00
25 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
26 Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0,00 0,00
27 Gesamtjahresfehlbetrag (= Zeilen 23 und 26) -1.800.902,92 -1.793.372,49
28 anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis -42.675,60 -3.049,46
29 Gesamtjahresfehlbetrag der Gemeinde Ruppichteroth lt. 

Bilanz -1.843.578,52 -1.796.421,95

nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen -212.212,03 -8.347,59
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 18.553,49 4.801,59
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31) -193.658,54 -3.546,00

Ertrags- und Aufwandsarten

Gemeinde Ruppichteroth, Gesamtergebnisrechnung 2018
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1 Vorbemerkungen  
 
Die Gemeinde Ruppichteroth ist gem. § 116 GO NRW verpflichtet, einen Gesamtabschluss aufzustel-
len. Ziel des Gesamtabschlusses (Konzernabschlusses) ist es, ein möglichst genaues Bild der gesamten 
finanziellen Lage der Gemeinde darzustellen. Im Vergleich zum Jahresabschluss soll mit dem Ge-
samtabschluss eine einheitliche Darstellung über die gesamte Vermögens- und Schuldenlage der Ge-
meinde Ruppichteroth sowie über alle Unternehmen und ihrer verselbstständigten Aufgabenbereiche 
(vAB), auch Tochterunternehmen genannt, geschaffen werden. Verselbstständigte Aufgabenbereiche 
sind in privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Rechtsform errichtete, wirtschaftlich und organisa-
torisch verselbstständigte Organisationseinheiten einer Kommune, die auch rechtlich selbstständig sein 
können und wirtschaftliche oder hoheitliche Aufgaben der Kommune erfüllen. 
 
Die zum kommunalen Gesamtabschluss geschaffenen und für 2018 geltenden Regelungen verweisen 
in § 49 Abs. 4 GemHVO an das Referenzmodell des HGB-Konzernabschlusses (Stand 25.05.2009). 
Soweit in diesem Gesamtanhang auf das HGB a.F. verwiesen wird, bezieht sich der Verweis auf den 
Stand des HGB vom 24.08.2002. 
 
Zweck der HGB-Konzernrechnungslegung ist es, den Konzern als fiktive rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit (Einheitstheorie) unter Berücksichtigung der (kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung (GoB) abzubilden. Um den kommunalen Konzern wie ein einziges Unternehmen 
darzustellen, sind alle Geschäftsvorfälle zu eliminieren, die aus internen Leistungsbeziehungen des 
Konzerns stammen. 
Zunächst sind die einzubeziehenden Konzerneinheiten zu bestimmen (Konsolidierungskreis). 
Anschließend sind die einzelnen Bilanzen zu überprüfen, inwieweit aufgrund des für die Konzern-
Mutter (Gemeinde Ruppichteroth) geltenden Bilanzierungsrechts (NKF) Anpassungen im Rahmen ei-
ner Überleitung zur Kommunalbilanz II (KB II) bzw. Ergebnisrechnung II (ER II) erforderlich sind. 
Dann werden die Summenbilanz und die Summenergebnisrechnung ermittelt. Anschließend beginnt 
die eigentliche Konsolidierung. 
 
Hierbei unterscheidet man: 
- Kapitalkonsolidierung (= Aufrechnung des anteiligen Eigenkapitals in der KB II 
  der Töchter mit dem Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Mutter) 
- Schuldenkonsolidierung (= Eliminierung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
  innerhalb des Konsolidierungskreises) 
- Aufwands- und Ertragskonsolidierung (= Eliminierung der Aufwendungen und Erträge 
  innerhalb des Konsolidierungskreises) 
- Zwischenergebniseliminierung (= Eliminierung der Zwischengewinne und -verluste, 
  die im Leistungsaustausch zwischen Konzerneinheiten entstanden sind). 
 
Nach erfolgter Konsolidierung liegen Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung vor, die gemeinsam 
mit dem Gesamtanhang den Gesamtabschluss bilden. 
 
Der Gesamtabschluss besteht aus:  

 der Gesamtergebnisrechnung (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO NRW)  

 der Gesamtbilanz (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW)  
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 dem Gesamtanhang inkl. Kapitalflussrechnung (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO NRW, § 51 Abs. 
3 GemHVO NRW)  

 
Weiterhin ist dem Gesamtabschluss ein Gesamtlagebericht sowie ein Beteiligungsbericht beizufügen 
(§ 49 Abs. 2 GemHVO NRW). 
 
 
2 Konsolidierungskreis  
 
Als erster Schritt ist herauszufinden, an welchen Unternehmen die Gemeinde Ruppichteroth mit wel-
chem Anteil beteiligt ist, um einen Überblick über den Kreis der zu konsolidierenden Unternehmen zu 
erhalten. Die Gemeinde Ruppichteroth ist zum 31.12.2018 an 7 Unternehmen beteiligt. Hierbei han-
delt es sich um folgende Unternehmen mit den entsprechenden Beteiligungsquoten: 

 

 Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH zu 51 % 

 Eigenbetriebe Ruppichteroth - öffentliche Einrichtung Abwasser (Entsorgungsbetrieb) zu 100 % 

 Eigenbetriebe Ruppichteroth – Eigenbetrieb Energie (Energiebetrieb) zu 100 % 

 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH zu 0,3893 % 

 Zweckverband Civitec zu 2,94 % 

 Volkshochschule Rhein-Sieg zu 7,31 % 

 d-nrw AöR zu 0,08 % 

 

Zur Konsolidierung gibt es mehrere Methoden, die je nach Beteiligungsgrad und Größe der Beteili-
gung zur Anwendung kommen. Die Beteiligungsquote an den Unternehmen ist ausschlaggebend für 
die Konsolidierungsmethode und lässt sich in folgende Gruppen klassifizieren:  

 Verbundene Unternehmen, über 50 % - 100 % Beteiligung (beherrschender Einfluss der 
Kommune)  

 Assoziierte Unternehmen, 20 % - 50 % Beteiligung (Maßgeblicher Einfluss der Kommune)  

 Sonstige Beteiligungen, unter 20 % Beteiligung  
 
Bei den Konsolidierungsmethoden gibt es folgende Unterscheidungen:  

 Vollkonsolidierung i.d.R. bei verbundenen Unternehmen  

 Equity-Methode i.d.R. bei assoziierten Unternehmen  

 At-cost-Bewertung i.d.R. bei sonstigen Beteiligungen  
 
Nach den oben festgelegten Kriterien zur Konsolidierung ergibt sich somit folgendes Bild:  
 
Vollkonsolidierung:  

 Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH 

 Eigenbetriebe Ruppichteroth – öffentliche Einrichtung Abwasser (Entsorgungsbetrieb) 
 

At-cost-Bewertung:  

 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH 

 Zweckverband Civitec 
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 Volkshochschule Rhein-Sieg 

 d-nrw AöR 
 
Untergeordnete Bedeutung der Eigenbetriebe Ruppichteroth – Eigenbetrieb Energie 
Der Energiebetrieb ist gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW von untergeordneter Bedeutung und wird nicht 
konsolidiert. Der Eigenbetrieb wird ”at cost“ bewertet. 
 
 
 
3 Konsolidierungsmethode 
 
Der Empfehlung des Modellprojektes folgend, wird gem. § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 301 Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 HGB bei Vollkonsolidierung die Neubewertungsmethode angewendet. Eine At-Equity-
Bewertung war im Gesamtabschluss nicht vorzunehmen, weil wesentliche Unternehmen unter maß-
geblichem Einfluss der Gemeinde Ruppichteroth nicht vorliegen. 
 
Vor Durchführung der Kapitalkonsolidierung ist zunächst das (Vermögen und die Schulden und damit 
indirekt das) Eigenkapital des zu konsolidierenden Tochterunternehmens neu zu bewerten - das HGB 
spricht vom Ansatz des Eigenkapitals mit einem Wert, der dem beizulegenden Wert der Vermögens-
gegenstände und Schulden im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung entspricht - und erst dann ist in einem 
nächsten Schritt die Aufrechnung mit dem Beteiligungsbuchwert vorzunehmen. 
 
Die Neubewertungsmethode führt grundsätzlich zur vollständigen Aufdeckung aller stillen Reser-
ven/stillen Lasten auch über den beteiligungsproportionalen Anteil hinaus. Ein aktiver Unterschiedsbe-
trag ist als Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) anzusehen. Ist das anteilige Eigenkapital des Toch-
terunternehmens höher als der Buchwert der Anteile, entsteht ein passiver Unterschiedsbetrag, der auf 
seine Ursache untersucht werden muss. Je nach Ursache ist der Unterschiedsbetrag dem Eigenkapital 
(z.B. zwischenzeitliche Thesaurierungen) oder dem Fremdkapital zuzuordnen und fortzuführen. Eine 
Neubewertung war bei den Tochterunternehmen nicht erforderlich. 
 
 
4 Stichtag der Erstkonsolidierung 
 
§ 301 Abs. 2 HGB betrifft den Stichtag der Erstkonsolidierung. Dies ist der Stichtag, zu dem die Er-
werbsfiktion greifen und zu dem für Zwecke der Erstkonsolidierung eine Neubewertung (Aufdeckung 
von stillen Reserven/Lasten) erfolgen soll. 
 
Die Erstkonsolidierung wurde gemäß dem Wahlrecht nach § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 301 Abs. 2 
HGB i.d.F. vom 24.08.2002 auf den Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung vorgenommen. Das ist 
bei der Gemeinde Ruppichteroth der Zeitpunkt der Erstkonsolidierung zum 1. Januar 2010. 
 
Für die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH wurde der 1. Januar 2014 als Stichtag für die Erstkon-
solidierung zugrunde gelegt. 
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5 Vereinheitlichung von Bilanzierung und Bewertung 
 
Die in den Gesamtabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der in den Ge-
samtabschluss einbezogenen Unternehmen sind nach den auf den Jahresabschluss der Mutter (Ge-
meinde Ruppichteroth) anwendbaren Bewertungsmethoden (NKF) einheitlich zu bewerten. Im Hin-
blick auf die Aussagekraft des Gesamtabschlusses und den abweichenden Charakter kommunaler Bi-
lanzen beschränken sich etwaige Anpassungen der Einzelabschlüsse auf Einzelfälle, insbesondere 
wenn sich wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögenslage des Konzerns Gemeinde 
Ruppichteroth ergeben. Hinsichtlich der Bewertungsgrundsätze und Bewertungsmethoden wird dem 
Grundsatz der Wesentlichkeit insbesondere dort Bedeutung beigemessen, wo für die Wertfindung le-
diglich noch unwesentliche Auswirkungen erwartet werden. Bewertungsanpassungen waren nicht er-
forderlich. 
 
Auf eine Anpassung von Bewertungsvereinfachungsverfahren wird verzichtet.  
Die im Einzelabschluss der Gemeinde Ruppichteroth dargestellten Transferverbindlichkeiten werden 
im Gesamtabschluss unter der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. 
 
Nutzungsdauern werden nicht angepasst, da vorhandene Unterschiede betriebsspezifisch sind bzw. 
keine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf die Auswirkungen für die Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzgesamtlage haben. 
 
Die Abschreibungsmethoden aus den Jahresabschlüssen der voll zu konsolidierenden Betriebe werden 
für Zwecke des Gesamtabschlusses übernommen, da diese in der Regel betriebsspezifisch sind. 
 
 
6 Konsolidierung 
 
6.1 Kapitalkonsolidierung § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 301 HGB 
 
Der Beteiligungsansatz in der Bilanz der Mutter wird mit dem auf diese Beteiligung entfallenden an-
teiligen Eigenkapital des Tochterunternehmens verrechnet. Der Kapitalkonsolidierung liegt die ge-
dankliche Konzeption zugrunde, dass an die Stelle der Beteiligung an dem Tochterunternehmen im 
Gesamtabschluss die Vermögensgegenstände und Schulden des Tochterunternehmens treten, so als 
hätte der Konzern einen Teilbetrieb erworben.  
 
Es ergibt sich aus der Erstkonsolidierung des Entsorgungsbetriebs zum 1. Januar 2010 folgender pas-
siver Unterschiedsbetrag: 

 
Entsorgung    468.600,00 € 
 
Aus der Erstkonsolidierung der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH zum 1. Januar 2014 ergibt sich 
folgender aktiver Unterschiedsbetrag: 
     
Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH 146.542,71 € 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 301 Abs. 3 HGB ist der aus der Kapitalkonsolidierung verblei-
bende aktive Unterschiedsbetrag als Geschäfts- oder Firmenwert auszuweisen und gemäß § 309 Abs. 1 
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HGB abzuschreiben. Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung der Gemeindewerke 
Ruppichteroth GmbH wird als Firmenwert ausgewiesen und über vier Jahre planmäßig abgeschrieben. 
Der Firmenwert wurde vollständig abgeschrieben. 
 
Die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG) hat mit Wirkung zum 1. Januar 2015 einen 
Geschäftsanteil an der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH von 49 % übernommen. Für nicht der 
Gemeinde Ruppichteroth gehörende Anteile des anderen Gesellschafters ist gemäß § 50 Abs. 1 
GemHVO i.V.m. § 307 Abs. 1 HGB ein Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter in 
Höhe ihres Anteils am Eigenkapital unter entsprechender Bezeichnung innerhalb des Konzerneigen-
kapitals auszuweisen. Daraus ergibt sich in der Gesamtbilanz zum 31.12.2018 ein Ausgleichsposten 
für Anteile anderer Gesellschafter in Höhe von 1.563.159,37 €. 
 
 
6.2 Schuldenkonsolidierung § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 303 HGB 
 
In die Schuldenkonsolidierung sollen alle Schuldposten einbezogen werden, durch welche die Schuld-
verhältnisse zwischen den vAB im Gesamtabschluss bzw. zur Kommune abgebildet werden, soweit 
diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Nach dem Wortlaut des § 303 HGB fallen unter den 
Begriff der Schuldposten bei den Aktiva: Ausleihungen, Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzungs-
posten und bei den Passiva: Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsab-
grenzungsposten. Nach herrschender Meinung sind außerdem einzubeziehen: Aktiva: ausstehende 
Einlagen, geleistete Anzahlungen, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten, sonstige Vermögensgegen-
stände, Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens, Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflich-
tungen. 
 
 
6.3  Aufwands- und Ertragskonsolidierung § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 305 HGB 
 
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Gesamtabschluss einbezogenen vAB sind 
mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, sofern sie nicht als Erhöhung des Bestan-
des an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder als aktivierte Eigenleistung auszuweisen sind. Ana-
log ist mit anderen Erträgen aus Lieferungen und Leistungen und die auf diese entfallenden Aufwen-
dungen zu verfahren. 
 
Der Anwendungsbereich erstreckt sich dabei auf: 
-Grundsätzliche Anwendung bei der Vollkonsolidierung, 
-Konsolidierung der Innenumsätze aus Lieferungen und Leistungen, 
-Konsolidierung anderer Aufwendungen und Erträge (z.B. konzerninterne Nutzungsüberlassungsver- 
  hältnisse), 
-Konsolidierung konzerninterner Ergebnisübernahmen, 
-Konsolidierung der Aufwendungen und Erträge aus der Gewerbe- und Grundsteuer.  
 
Konsolidiert wurden im Wesentlichen Trink- und Schmutzwassergebühren, Verwaltungskostenanteile 
sowie Straßenentwässerungsanteile. 
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6.4 Zwischenergebniseliminierung § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 304 HGB 
 
Voraussetzungen: 
1. Vorliegen eines Vermögensgegenstandes, 
2. Bilanzierung des Vermögensgegenstandes, 
3. Herkunft durch Lieferungen und Leistungen innerhalb des Konsolidierungskreises, 
4. Wertunterschied zu den "Konzern- Anschaffungs- u. Herstellungskosten" und dem Ausweis im Ein- 
    zelabschluss des empfangenden Konzernunternehmens. 
 
Beispiele: 
Veräußerung von Grundstücken 
Veräußerung von Gebäuden 
von einem vAB selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Die Zwischenergebniseliminierung ist nicht vorzunehmen, wenn der Vorgang für den Konzern für ei-
ne Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage nur von untergeordneter Bedeutung ist (§ 304 Abs. 2 HGB). 
 
Innerkonzernliche Geschäftsvorfälle, bei denen sich wesentliche Zwischengewinne ergeben haben, la-
gen nicht vor. Aus diesem Grund erfolgte keine Zwischenergebniseliminierung im Gesamtabschluss. 
 
 
6.5. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze  
 
Die Gesamtbilanz des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth wurde auf der Grundlage der Rechnungsle-
gungsvorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt.  
 
Die Gesamtbilanz zum 31.12.2018 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rech-
nungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und 
überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt 
gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. 
 
 
7. Erläuterungen zur Gesamtbilanz 
 
7.1 Aktiva  
 
Das Sachanlagevermögen wurde um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge wurden 
mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden ange-
wandt. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-
gegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen.  
 
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert 
erfasst. 
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Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- (geringwertige 
Wirtschaftsgüter) werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Abschreibungen aus den Jahresabschlüs-
sen der voll zu konsolidierenden Betriebe werden für Zwecke des Gesamtabschlusses unverändert 
übernommen. 
 
Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte bei nicht konsolidierten Beteiligungen bzw. sonstigen 
Wertpapieren des Anlagevermögens at cost (Ausweis in der Gesamtbilanz zu Anschaffungskosten). 
 
Vollkonsolidiert wurden die Geschäftsanteile an der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und an 
dem Eigenbetrieb Ruppichteroth - Entsorgungsbetrieb. 
 
Die Bewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens (Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds) 
erfolgte at cost (zu Anschaffungskosten). 
 
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beach-
tung des Niederstwertprinzips.  
 
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Auf 
niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Pau-
schalwertberichtigungen wurden aufgrund von Erfahrungswerten berücksichtigt. Insgesamt wurden 
die Forderungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.  
 
Als liquide Mittel wurden Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten aus-
gewiesen. 
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zah-
lungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Kurz-
fristige ARAP werden insbesondere für die Beamtengehälter des Monats Januar gebildet, die bereits 
im Monat Dezember des Vorjahres zahlungswirksam werden. Längerfristige ARAP werden gebildet, 
wenn Zuschüsse über einen längeren Zeitraum ertragswirksam aufgelöst werden. 
 
 
7.2 Passivseite 
 
Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt: 
 
Gesamteigenkapital zum 31.12.2017 9.795.289,97 € 
Jahresfehlbetrag Gemeinde Ruppichteroth -1.983.650,83 € 
Jahresüberschuss Entsorgungsbetrieb 95.654,84 € 
Jahresfehlbetrag GmbH -307,50 € 
Eliminierung Gewerbesteuer GmbH -7.067,00 € 
Eliminierung Verbindlichkeit Konzessionsabgabe GmbH 94.467,57 € 
Gesamtjahresfehlbetrag 2018 -1.800.902,92 € 
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Gemeinde 193.658,54 € 
Ausschüttung an die STAWAG -24.500,00 € 
Gesamteigenkapital zum 31.12.2018 8.163.545,59 € 
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Die Allgemeine Rücklage stellt die Residualgröße zum Ausgleich der Bilanz dar und ergibt sich als 
Differenz der Aktivseite abzüglich der sonstigen Positionen des Eigenkapitals (Sonderrücklage, Aus-
gleichsrücklage, Jahresergebnis), den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und 
den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP).  
 
Die Ausgleichsrücklage dient der Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Sie wird bei Jahresüberschüs-
sen nach Feststellung durch den Rat wieder aufgefüllt. 
 
Als Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Beträge für Investitionen ausgewiesen, die ei-
ne Finanzierungsform der Aktivseite darstellen und entsprechend der Abnutzungsdauer des zugeord-
neten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite jährlich ertragswirksam aufgelöst werden und damit 
eine jährliche Gegenfinanzierung für die Abschreibung darstellen. 
 
Sonstige Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (i.d.R. Schenkungen von Kunst-
gegenständen/Kunstsammlungen) verbleiben auf der Passivseite und werden erst beim Abgang (z.B. 
durch Veräußerung) ertragswirksam aufgelöst.  
 
Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkenn-
bare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt 
geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.  
 
Der Wert für die Pensionsrückstellungen wurde auf der Grundlage der versicherungsmathematischen 
Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben 
den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Ruppichteroth auch die Ansprüche auf Beihilfen nach 
§ 88 Landesbeamtengesetz. Bei den Berechnungen sind die biometrischen Grundlagen der Richttafel 
von Dr. K. Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % berücksichtigt worden.  
 
Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen Aufwendungen für die unterlassene Instandset-
zung der gemeindlichen Straßen und Brücken. 
 
Die sonstigen Rückstellungen nach dem § 36 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-
Westfalen (GemHVO NRW) umfassen Verpflichtungen aus Personalkosten, Überstunden, Urlaubs-
ansprüchen sowie für die Prüfung des Jahresabschlusses. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken be-
rücksichtigt. 
 
Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkei-
ten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem beige-
fügten Gesamtverbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.  
 
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen aus-
gewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.  
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8. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 
 
Entsprechend § 49 Abs. 3 i.V.m. § 38 Abs. 1 GemHVO NRW sind die in einem Haushaltsjahr dem 
kommunalen Konzern zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander in der Ge-
samtergebnisrechnung nachzuweisen. Für Inhalt und Struktur der Gesamtergebnisrechnung behalten 
die Regelungen zur Ergebnisrechnung des Einzelabschlusses der Gemeinde Ruppichteroth 
(§ 38 Abs. 1 i.V.m. § 2 GemHVO NRW) grundsätzlich Gültigkeit. 
 
 
8.1 Erträge 
 
Die Position Steuern und ähnliche Abgaben mit 11.119.930,31 € weist die Steuereinnahmen der Ge-
meinde Ruppichteroth aus. Hierunter fallen insbesondere die Grundsteuer B (1.722.196,45 €), die Ge-
werbesteuer (3.614.069,16 €) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.756.777,88 €). 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen entfallen mit 5.093.076,59 € auf die Gemeinde Ruppichteroth 
(u.a. Schlüsselzuweisungen 3.245.671,00 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Zuwendungen 843.792,19 €), mit 641.132,90 € auf den Entsorgungsbetrieb und mit weiteren 
85.149,94 € auf die GmbH. 
 
Die Erträge aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten betreffen mit 1.807.105,53 € überwiegend die 
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren des Entsorgungsbetriebes. Die Gemeinde Ruppichteroth 
hat öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 586.290,31 € erzielt (u.a. aus Benutzungsge-
bühren für die Übergangsheime, Eintrittsgelder Hallenbad sowie Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Beiträgen). 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte betreffen mit 2.142.765,51 € die GmbH und resultieren überwie-
gend aus den Verbrauchs- und Grundgebühren. Die Gemeinde Ruppichteroth weist Erträge aus privat-
rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 120.965,51 € aus. 
 
Außerordentlichen Erträge wurden in 2018 keine erzielt. 
 
 
8.2 Aufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen entfallen mit 3.647.063,35 € auf die Gemeinde, mit 294.779,56 € auf die 
GmbH und mit weiteren 114.029,21 € auf den Entsorgungsbetrieb. 
 
Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 294.238,98 € entsprechen dem Ausweis im Einzelab-
schluss der Gemeinde Ruppichteroth. 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen mit 2.741.821,16 € zu 68 % auf die Ge-
meinde Ruppichteroth. Hierunter fallen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 
der gemeindlichen Gebäude mit rd. 1.077.900 €, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit rd. 
345.900 € sowie die Kostenerstattungen in Höhe von rd. 631.400 €. 
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Abschreibungen sind in Höhe von 1.709.297,46 € der Gemeinde, in Höhe von 559.303,32 € dem Ent-
sorgungsbetrieb und in Höhe von 472.290,30 € der GmbH zuzuordnen. Abweichungen von standard-
mäßigen linearen Abschreibungen oder der örtlichen Abschreibungstabelle werden als betriebsspezi-
fisch bzw. nicht wesentlich angesehen. 
 
Die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Transferaufwendungen in Höhe von 
9.786.939,71 € resultieren ausschließlich aus dem Geschäftsbereich der Gemeinde Ruppichteroth. 
Davon entfallen auf die Kreisumlage 8.328.209,00 €, die Gewerbesteuerumlage 520.954,18 € sowie 
auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 227.850,87 €. 
 
Von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 1.024.937,17 € auf die Gemeinde Rup-
pichteroth (insbesondere Mieten für Übergangsheime, sonstige Rückstellungen, Wertberichtigungen 
auf Forderungen sowie Geschäftsaufwendungen), 1.184.054,37 € auf den Entsorgungsbetrieb und 
157.237,37 € auf die GmbH. 
 
Außerordentliche Aufwendungen lagen nicht vor. 
 
 
9. Erläuterungen zur Gesamtkapitalflussrechnung 
 
Dem Gesamtanhang ist gem. § 51 Abs. 3 GemHVO eine Gesamtkapitalflussrechnung unter Beachtung 
des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) beizufügen. Sie ergänzt die Gesamtbilanz 
sowie die Gesamtergebnisrechnung um Informationen hinsichtlich der Herkunft und Verwendung der 
liquiden Mittel (Finanzlage).  
 
Ausgangspunkt der Gesamtkapitalflussrechnung ist der Finanzmittelfonds, d.h. das Zahlungsmittelre-
servoir, das dem Konzern Gemeinde Ruppichteroth insgesamt zur Verfügung steht. 
 
Für die Darstellung aller Zahlungen eines Geschäftsjahres ist eine Unterscheidung nach 
 
• Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
• Cashflow aus der Investitionstätigkeit 
• Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 
 
notwendig. 
 
Laufende Geschäftstätigkeiten sind die wesentlichen auf Erlöserzielung ausgerichteten zahlungswirk-
samen Tätigkeiten der Kommune und ihrer Betriebe sowie deren sonstige Aktivitäten, die nicht der 
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. 
 
Investitionstätigkeiten sind der Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, 
von längerfristigen finanziellen Vermögenswerten, die nicht dem Finanzmittelfonds oder der Finanzie-
rungstätigkeit zugehören, sowie die Anlage von Finanzmittelbeständen, die nicht dem Finanzmittel-
fonds oder der Finanzierungstätigkeit zugehören. 
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Anlagen zum Anhang 

- Anlage 1 Gesamtverbindlichkeitenspiegel 
- Anlage 2 Gesamtkapitalflussrechnung 



Gemeinde Ruppichteroth, Gesamtabschluss zum 31.12.2018 Anlage 1

Gesamtverbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

Verbindlichkeitenspiegel

Arten der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag 
zum 31.12.2018

mit einer 
Restlaufzeit von

Gesamtbetrag zum 
31.12.2017

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 21.820.132,25 431.839,78 1.643.050,22 19.745.242,25 20.765.692,97
  Gemeinde Ruppichteroth 14.235.503,71 0,00 0,00 14.235.503,71 14.585.819,31
  EB 5.770.956,84 342.073,79 1.503.832,38 3.925.050,67 4.268.049,38
  GmbH 1.813.671,70 89.765,99 139.217,84 1.584.687,87 1.911.824,28
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 22.242.202,85 3.742.202,85 11.000.000,00 7.500.000,00 22.484.800,29
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 859.016,17 827.575,86 31.440,31 0,00 688.845,98
Sonstige Verbindlichkeiten 990.049,19 883.362,67 4.030,00 102.656,52 507.309,94
erhaltene Anzahlungen 2.250.039,57 4.089,42 1.851.638,52 394.311,63 1.265.128,64

Summe aller Verbindlichkeiten 48.161.440,03 5.889.070,58 14.530.159,05 27.742.210,40 45.711.777,82



Anlage 2

Gemeinde Ruppichteroth, Gesamtabschluss zum 31.12.2018
Kapitalflussrechnung gem. § 51 Abs. 3 GemHVO

Ergebnis 2018           
EUR  

 Ergebnis 2017           
EUR  

1 Gesamtjahresfehlbetrag -1.800.902,92 -1.793.372,49 
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen und 

Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.740.891,08 2.728.783,52 

3 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 246.597,60 -237.686,61 
4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -1.387.460,82 -1.362.082,12 
5 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des 

Anlagevermögens
4.501,00 2.174,05 

6 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-740.659,76 1.110.493,13

7 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

653.383,61 -611.801,59

8 -/+ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0,00 0,00
9 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

(= Summe aus 1 bis 8) 
-283.650,21 -163.492,11 

Ergebnis 2018           
EUR  

 Ergebnis 2017           
EUR  

10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens

244.762,33 16.493,50 

11 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -2.671.595,28 -8.031.395,81 
12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen 

Anlagevermögens
0,00 0,00 

13 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -14.871,28 -89.331,98 
14 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Finanzanlagevermögens
230,08 230,08 

15 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 -1.000,00 
16 + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und 

sonstigen Geschäftseinheiten
0,00 0,00 

17 - Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und 
sonstigen Geschäftseinheiten

0,00 0,00 

18 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition

0,00 0,00 

19 + Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition

0,00 0,00 

20 + Einzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen 
sowie sonstigen Sonderposten

1.683.751,58 1.442.007,61 

21 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Zeilen 10 bis 20) -757.722,57 -6.662.996,60 

Ergebnis 2018           
EUR  

 Ergebnis 2017           
EUR  

22 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf 
eigener Anteile, etc.)

0,00 34.685,39 

23 - Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 
(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere 
Ausschüttungen)

0,00 0,00 

24 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von 
(Finanz-) Krediten

3.716.035,00 7.522.726,10 

25 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten -2.904.193,16 -881.094,45 
26 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Zeilen 22 bis 25) 811.841,84 6.676.317,04 

Veränder

Ergebnis 2018           
EUR  

 Ergebnis 2017           
EUR  

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -283.650,21 -163.492,11 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -757.722,57 -6.662.996,60 
Cashflow aus der Finanzierungsätigkeit 811.841,84 6.676.317,04 

28 +/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte 
Änderungen des Finanzmittelfonds 

0,00 0,00 

29 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 704.038,25 854.209,92 
30 = Finanzmittelfonds zum Ende der Periode 474.507,31 704.038,25 

Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit nach indirekter Methode

Ermittlung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit nach direkter Methode

Ermittlung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit nach direkter Methode
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1. Einleitung 
 
Nach § 49 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dem Gesamtabschluss ein Lage-
bericht nach § 51 GemHVO NRW beizufügen.  
 
Der Gesamtlagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Gesamtabschlusses und Re-
chenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde einschließlich der verselbstständigten Aufgabenbereiche vermittelt wird. Außerdem hat der 
Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ent-
sprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der 
Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 
 
 
2. Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage sowie der Bilanzstruktur 
 
Die Vermögens- und Schuldenlage wird anhand der Entwicklung der Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 und 
31.12.2018 erläutert. Die Bilanzen stellen sich in komprimierter Form wie folgt dar: 
 
Aktiva 
 

Aktiva 
31.12.2018 

€ 
% 

31.12.2017 
€ 

% 
Veränderung 

€ 
1. Anlagevermögen 96.509.864,33 97,3 96.620.123,72 97,8 -110.259,39
2. Umlaufvermögen 2.532.805,34 2,6 2.016.949,43 2,0 515.855,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 163.197,58 0,1 167.924,67 0,2 -4.727,09
Summe Aktiva 99.205.867,25 100 98.804.997,82 100 400.869,43
 
Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft vom Konzern 
Gemeinde Ruppichteroth genutzt zu werden. Das besondere Merkmal der Dauerhaftigkeit liegt darin, dass 
diese Vermögensgegenstände nicht zur Veräußerung bestimmt sind. Das Gesamtanlagevermögen beträgt rd. 
96,5 Mio. € (97,3 % der Bilanzsumme). 
 
Das Anlagevermögen gliedert sich auf in die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und die 
Finanzanlagen. Hierbei liegt der Schwerpunkt mit einem Volumen von 96,2 Mio. € (99,7 %) bei den Sachan-
lagen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf insgesamt 0,2 Mio. € (0,2 %), die immateriellen Vermögensge-
genstände haben einen Wert von 0,1 Mio. € (0,1 %). 
 
Der Wert des Anlagevermögens hat sich in 2018 um 0,1 Mio. € vermindert. Die Investitionen von 2,7 Mio. € 
standen dem Werteverzehr durch Abschreibungen von rd. 2,7 Mio. € und Abgängen in Höhe von 0,1 Mio. € 
gegenüber. 
 
Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbe-
trieb des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zu dienen. Sie sind vielmehr für den Verbrauch, den Verkauf 
oder nur für eine kurzfristige Nutzung bestimmt. Gemessen an dem Gesamtvermögen nimmt das Umlauf-
vermögen mit rd. 2,5 Mio. € oder 2,6 % der Bilanzsumme eine relativ geringe Bedeutung ein. Hier ergab 
sich im Geschäftsjahr 2018 eine Zunahme von 0,5 Mio. €. 
 
Insgesamt haben sich die Aktiva um rd. 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. 
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Passiva 
 

Passiva 
31.12.2018 

€ 
% 

31.12.2017 
€ 

% 
Veränderung 

€ 
1. Eigenkapital 8.163.545,59 8,2 9.795.289,97 9,9 -1.631.744,38
2. Sonderposten 36.981.861,58 37,3 37.645.254,76 38,1 -663.393,18
3. Rückstellungen 5.880.336,70 5,9 5.633.739,10 5,7 246.597,60
4. Verbindlichkeiten 48.161.440,03 48,6 45.711.777,83 46,3 2.449.662,21
5. Passive Rechnungsabgren-
zung 

18.683,35 0,0 18.936,17 0,0 -252,82

Summe Passiva 99.205.867,25 100 98.804.997,82 100 400.869,43
 
Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth finanziert 
wurde und macht die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist hier von be-
sonderer Bedeutung. Die Eigenkapitalquote dient regelmäßig als Indikator für die Kreditwürdigkeit und wird 
im Rahmen der allgemein steigenden Verschuldung der Kommunen zunehmend an Bedeutung erlangen. 
 
Das Eigenkapital der Bilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Rück-
stellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital hat einen 
Anteil von 8,2 % der Bilanzsumme und lag zum 31.12.2017 noch bei 9,9 %. 
 
Die Sonderposten mit einem Gesamtvolumen von 37,0 Mio. € (37,3 % der Bilanzsumme) erfassen die Zu-
schüsse, Zuwendungen und Beiträge von Dritten für investive Maßnahmen sowie den Sonderposten für den 
Gebührenausgleich und sonstige Sonderposten. Die Sonderposten für Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge 
werden in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermö-
genswerte zugunsten der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufgelöst und verringern somit die Belastungen, 
die durch die Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände entstehen. Gegenüber dem Vorjahr 
hat sich der Wert der Sonderposten um 0,7 Mio. € verringert, dies bedeutet, dass die Zuführung neuer Son-
derposten geringer war als die Auflösung der bestehenden Sonderposten. 
 
Die Rückstellungen belaufen sich auf rd. 5,9 Mio. € (5,9 % der Bilanzsumme) und haben sich gegenüber 
dem Vorjahr um 0,2 Mio. € erhöht. 
 
Die Verbindlichkeiten beinhalten alle weiteren zum Bilanzstichtag bestehenden Schulden. Diese belaufen 
sich auf rd. 48,2 Mio. € (48,6 % der Bilanzsumme). Größter Einzelposten sind die Verbindlichkeiten aus 
Krediten zur Liquiditätssicherung mit insgesamt 22,2 Mio. €, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 
0,2 Mio. € vermindert haben. Die Liquiditätskredite betreffen zum überwiegenden Teil die Gemeinde Rup-
pichteroth. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Geschäftsjahr 2018 von 20,8 Mio. € 
um 1,0 Mio. € auf 21,8 Mio. € gestiegen.  
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf 0,9 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €). 
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um 0,5 Mio. € auf 1,0 Mio. € gestiegen. Die erhaltenen Anzahlungen 
sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. € auf 2,3 Mio. € gestiegen. 
 
Insgesamt hat sich bei den Verbindlichkeiten eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2,4 Mio. € 
ergeben. 
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3. Darstellung der Ertrags- und Finanzlage 
 
Die Ertragslage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth weist im Haushaltsjahr 2018 ein negatives ordentli-
ches Gesamtergebnis von -1,2 Mio. € aus. Die ordentlichen Aufwendungen von 23,3 Mio. € waren nur zu 
94,7 % durch die ordentlichen Erträge von 22,1 Mio. € gedeckt. Die Unterdeckung im Konzern resultiert aus 
der Unterdeckung bei der Gemeinde Ruppichteroth, die sich auf -1,7 Mio. € vor Konsolidierungsmaßnahmen 
beläuft, sowie den Überdeckungen beim Entsorgungsbetrieb von 0,2 Mio. € und bei der GmbH von 0,3 Mio. 
€ (jeweils vor Konsolidierung). Unter Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses von -0,5 Mio. € 
ergibt sich ein negatives Gesamtjahresergebnis von -1,8 Mio. €. 
 
Die Finanzlage des Haushaltsjahres 2018 war im Konzern Gemeinde Ruppichteroth durch einen negativen 
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von - 0,3 Mio. € gekennzeichnet. Die Nettoinvestiti-
onen (unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen) belaufen sich 
auf rund - 0,7 Mio. €. Aus der Finanzierungstätigkeit resultiert ein positiver Cashflow in Höhe von 
0,8 Mio. €. Insgesamt hat sich der Finanzmittelfonds um 0,2 Mio. € auf 0,5 Mio. € vermindert. 
 
 
4. Kennzahlen  
 
Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth werden Analyse-
methoden angewendet, um objektive Vergleiche durchführen zu können. Die nachfolgenden Kennzahlen 
sind aus dem einheitlichen NKF-Kennzahlenset gemäß dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 
01.10.2008 entnommen.  
 
 
Kennzahlen zur wirtschaftlichen Gesamtsituation: 

 

Aufwandsdeckungsgrad 2014 2015 2016 2017 2018 

 101,6 % 91,5 % 92,6 % 94,8 % 94,7 % 

 

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentli-
chen Erträge gedeckt werden können. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von unter 100,0 % ist erkennbar, 
dass die Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen zu hoch sind. Ertragsverbesserungen oder Einsparun-
gen sind daher erforderlich. 
 
 
Eigenkapitalquote 1 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 15,9 % 14,8 % 12,3 % 9,9 % 8,2 % 

 
Die Eigenkapitalquote 1 setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme und zeigt an, in welchem 
Umfang das Vermögen des Konzerns durch Eigenkapital finanziert ist. Sie ist ein wichtiger Bonitätsindika-
tor. Die Quote hat sich insbesondere aufgrund des Gesamtjahresverlustes negativ verändert. Sie ist zum 
31.12.2018 mit 8,2 % um 3,3 %-Punkte höher als die Eigenkapitalquote des Jahresabschlusses der Gemeinde 
Ruppichteroth (4,9 %). 
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Eigenkapitalquote 2 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 53,8 % 51,6 % 49,9 % 45,3 % 42,8 % 

 
Bei der Eigenkapitalquote 2 werden zusätzlich zu den Beträgen aus der Eigenkapitalquote 1 die Sonderpos-
ten aus Zuwendungen und Beiträgen dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet, da diese Beträge in der 
Regel nicht zurückgezahlt werden müssen. Hier ist ebenfalls eine Minderung zu verzeichnen. 
 
 
Fehlbetragsquote 2014 2015 2016 2017 2018 

 2,0 % 16,1 % 18,1 % 17,8 % 21,3 % 

 
Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapi-
talanteil (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage). 
 
 
Kennzahlen zur Vermögenslage:  

 
Infrastrukturquote 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 62,1 % 60,7 % 59,1 % 60,8 % 62,4 % 

 
Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur ge-
bunden ist. Dieses Vermögen ist in der Regel nicht veräußerbar. Der Anteil des Infrastrukturvermögens 
nimmt im Geschäftsjahr 2018 zu. 
 
 
Abschreibungsintensität 2014 2015 2016 2017 2018 

 12,6 % 11,7 % 11,0 % 12,1 % 11,8 % 

 
Die Abschreibungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendun-
gen haben und damit das ordentliche Ergebnis belasten. Rund 11,8 % der Aufwendungen werden durch Ab-
schreibungen verursacht. Dies weist auf den hohen Bestand an Sachanlagevermögen des Konzerns Gemein-
de Ruppichteroth hin. 

 
 
Drittfinanzierungsquote 2014 2015 2016 2017 2018 

 56,0 % 53,8 % 52,7 % 50,9 % 50,6 % 

 
Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträ-
gen aus der Auflösung von Sonderposten im Geschäftsjahr an. Sie gibt damit an, inwieweit die Belastungen 
aus Abschreibungen durch Zuwendungen und Beiträgen abgemildert werden. 

 
 

  



GEMEINDE RUPPICHTEROTH 
Gesamtlagebericht gem. § 51 Abs. 1 GemHVO der Gemeinde Ruppichteroth zum 
31.12.2018 
 

6 
 

Investitionsquote 2014 2015 2016 2017 2018 

 24,5 % 104,4 % 117,6 % 296,0 % 96,1 % 

 
Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibun-
gen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. 

 
 
Anlagenintensität 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 96,9 % 96,2 % 96,3 % 97,8 % 97,3 % 

 
Die Anlagenintensität stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf 
der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen entspricht. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel eine hohe Belas-
tung durch Abschreibungen zur Folge. 

 
 

Kennzahlen zur Finanzlage: 

 
Anlagendeckungsgrad 2 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 76,2 % 75,1 % 73,3 % 70,8 % 77,7 % 

 
Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit langfristigem Kapital finanziert sind. Bei 
der Berechnung werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus 
Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Die sogenannte „goldene Bi-
lanzregel“ fordert einen Anlagendeckungsgrad 2 von mindestens 100 %.  
 
 
kurzfristige 
Verbindlichkeitsquote 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 10,7 % 11,6 % 15,5 % 16,6 % 5,9 % 

 
Wie stark die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Verbindlichkeiten) belastet wird, kann mit Hilfe die-
ser Kennzahl beurteilt werden.  

 
 
Zinslastquote 2014 2015 2016 2017 2018 

 3,3 % 2,9 % 2,6 % 2,9 % 2,8 % 

 
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Auf-
wendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.  
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Kennzahlen zur Ertragslage: 

 
Personalintensität 2014 2015 2016 2017 2018 

 15,7 % 16,7 % 16,0 % 17,3 % 17,4 % 

 
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendun-
gen ausmachen.  

 
Sach- und Dienst- 
leistungsintensität 2014 2015 2016 2017 2018 

 14,3 % 13,6 % 15,4 % 15,4 % 17,3 % 

 
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß Leistungen von Dritten in An-
spruch genommen werden. 

 
 
Transferaufwandsquote 2014 2015 2016 2017 2018 

 44,8 % 45,7 % 45,6 % 42,5 % 42,1 % 

 
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen 
Aufwendungen her. 
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5. Chancen und Risiken 
 
Die Aufgabenerfüllung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen Datenschutz, 
Gemeindekasse, Beschaffungen, Schule, Touristik, Archiv und ordnungsbehördlicher Außendienst führen zu 
Entlastungen des kommunalen Haushalts. Weitere Aufgabenfelder müssen/sollen folgen. 
 
Chancen der Gemeinde Ruppichteroth:  
- Kaufkraftgewinn durch die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums in Ruppichteroth 
- Kommunaler Investitionsförderfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen 
- Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises beim Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet unter Inan-

spruchnahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW 
- Entwicklung von Wohnbauflächen und einer damit verbundenen Einwohnerentwicklung 
- Planung und Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Ortslage Rup-

pichteroth 
- Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) 
- Digitalpakt Schulen 
- Geplanter bzw. in der Diskussion befindlicher Schuldenentlastungsfonds für Altschulden (insbesondere 

Liquiditätskredite) durch Bund und Land 
 
Risiken der Gemeinde Ruppichteroth: 
- Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs durch Befrachtung für andere Maßnahmen 
- Entwicklung der Erträge (Landeszuweisungen) und Aufwendungen bei der Unterbringung und Betreuung 

von Flüchtlingen 
- Weitere vertikale Aufgabenübertragung (Bund und Land) ohne vollständigen Kostenausgleich 
- Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken) 
- Entwicklung des Zinsniveaus für Liquiditätskredite 
 
Aufgrund der Möglichkeit und der Praxis der Preisbildung im Rahmen der Festsetzung von Beiträgen und 
Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung ist die Eintrittswahrschein-
lichkeit für bestands- und entwicklungsgefährdende Risiken sehr gering. Gleichzeitig bietet eine gewisse 
Flexibilität im Rahmen der Gebührenkalkulation die Chance, eine langfristige Akzeptanz der Gebührenpoli-
tik durch die Bürger zu erreichen. 
 
Das Eigentum am Stromnetz im Gemeindegebiet Ruppichteroth und die Weiterverpachtung an die Westnetz 
GmbH ist grundsätzlich ohne eigenen Netzbetrieb eine planbare Sparte, in der Pachtentgelte unter Berück-
sichtigung der Abschreibungen und Kreditzinsen als wesentliche Größen auch ein entsprechendes Ergebnis 
bringen sollten. Die aktuell anteiligen Overheadkosten, die nicht durch das Pachtentgelt gedeckt sind, sollten 
in der Zukunft im Rahmen der regulatorischen Anerkennung als Netzeigentümer zu weiteren Zuflüssen füh-
ren, und somit für die Zukunft zu positiven Spartenergebnissen. 
 
Der Energievertrieb stellt in die Zukunft betrachtet die größten Herausforderungen und Unwägbarkeiten in 
der Chancen- und Risikoprognose dar. Neben dem starken Wettbewerb muss die Gemeindewerke Rup-
pichteroth GmbH hier das Interesse der Kunden an einer neuen, lokalen Energiemarke wecken und die Vor-
teile der persönlichen Kundenbeziehung vor Ort und damit gepaarten Sponsoringaktivitäten in der Region 
werbewirksam darstellen. Neben den schwer planbaren Zugangszahlen an Energiekunden stellt das Thema 
Energiebeschaffung ein weiteres Risiko dar. 
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6. Angaben nach § 116 Abs. 4 GO NRW 
 
Der Bürgermeister und der Kämmerer der Gemeinde Ruppichteroth sowie die Ratsmitglieder sind am 
Schluss des Gesamtlageberichtes namentlich aufzuführen (vgl. § 116 Absatz 4 GO NRW). Ferner sind für 
diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontroll-
gremien anzugeben. 

 
 
6.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstands 
 
 
Name 

 
Beruf 

Mitgliedschaften gem. § 116 Abs. 4 Nr. 3-5 
GO NRW, Stand 31.12.2018 
 

Loskill, Mario Bürgermeister -
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
-
 
-
 
 
-
 
-
 

Zweckverbandsversammlung des Volkshoch-
schulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg) 
Verbandsversammlung sowie Bau- und 
Vergabeausschuss/Schaukommission (stell-
vertretendes Mitglied) des Wasserverbandes 
Rhein-Sieg 
Finanzausschuss, Ältestenrat sowie Arbeits-
gruppe Veranlagungsregeln des Aggerver-
bandes Gummersbach (AV) 
Zweckverbandsversammlung sowie Verwal-
tungsausschuss des Zweckverbandes Kom-
munale Informationsverarbeitung - "civitec"  
RWE-Kommunalbeirat Rhein-Sieg 
Regionalbeirat Köln der GVV Kommunal-
versicherung VVaG 

  Regionalbeirat Much/Neunkirchen- 
  Seelscheid/Ruppichteroth der Kreisspar- 
  kasse Köln (KSK Köln) 
  Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinde- 
  werke Ruppichteroth GmbH 
  Vertreter der Gesellschafterversammlung 
  der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH 
 

Schwamborn, Heribert 
 

Kämmerer -
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
-
 
 

Verbandsversammlung des Volkshochschul-
zweckverbandes im Rhein-Sieg-Kreis (Stell-
vertreter)  
Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Kommunale Informationsverarbeitung  „civi-
tec“ (Stellvertreter) 
Stellvertreter des Bürgermeisters im Regio-
nalbeirat Much/Neunkirchen-Seelscheid/ 
Ruppichteroth der Kreissparkasse Köln (KSK 
Köln) in seiner Eigenschaft als 1. allgemeiner 
Vertreter des Bürgermeisters im Amt gemäß 
§ 3 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Re-
gionalbeirat 
Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-
Sieg eG 
Gesellschafterversammlung der Gemeinde-
werke Ruppichteroth GmbH (Stellvertreter) 
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6.2 Mitglieder des Rates 
 

Name Beruf 
Mitgliedschaften gem. § 116 Abs. 4  
Nr. 3-5 GO NRW, Stand 31.12.2018 
 

CDU   
Altwicker, Jürgen selbstständiger Maler- und Lackie-

rermeister 
  

Böhmer, Ralf Programmierer von Blechbearbei-
tungsmaschinen 

  

Breuer, Jochen Kommunalbeamter   
Crone, Martin angestellter Schornsteinfeger stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafter-

versammlung der Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH 

Demmer, Christoph Beamter beim Rhein-Sieg-Kreis   
Fischer, Karin Finanzbeamtin stellvertretendes Mitglied in der Zweckverbands-

versammlung des Volkshochschulzweckverban-
des (VHS Rhein-Sieg) 

Franken, Björn Landtagsabgeordneter Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-
Kreis mbH 

Groeger, Martin Verwaltungsangestellter   
Hamacher, Simone Sozialpädagogische Fachkraft   
Nördershäuser, Günter Steuerberatung (selbstständig) -

 
 
-

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der 
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für 
den Rhein-Sieg-Kreis mbH 
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 
Ruppichteroth GmbH 

Ortsiefer, Martina Friseurin   
Schmidt, Christoph Betriebsleiter Stadtwerke Vorsitzender im Aufsichtsrat der Gemeindewerke 

Ruppichteroth GmbH 
Schmidt, Thomas Beamter   
Schmitt, Werner Fertigungsleiter Mitglied des Aufsichtsrates der VR-Bank Rhein-

Sieg eG 
Vogel, Sven Geschäftsführer   
Winkler, Rita nicht berufstätig -

 
 
 
-

Mitglied in der Zweckverbandsversammlung 
sowie im Haupt- und Finanzausschuss des 
Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-
Sieg) 
Mitglied in der Verbandsversammlung des Ag-
gerverbandes Gummersbach (AV) 

  







 

 

 

 

  

 
 

 

6.2 Kommunaler Bestätigungsvermerk 
 





 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
KOMMUNALER BESTÄTIGUNGSVERMERK 
 
Kommunaler Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Gesamtabschluss der Gemeinde Ruppichteroth - bestehend aus der Gesamtbi-
lanz zum 31. Dezember 2018 und der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 
1.  Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Gesamtanhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 116 
GO NRW a.F. i. V. m. §§49 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Bundeslan-
des Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zum 31. Dezember 2018 so-
wie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018. 
 
Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
nach § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und der Leitlinien zur 
Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses“ un-
seres kommunalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Kon-
zernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss zu dienen. 



 

 

 

 

  
 

 
 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Gesamtabschluss  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, der 
den gesetzlichen Vorschriften des § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. §§ 49 ff. GemHVO NRW 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns Gemeinde 
Ruppichteroth vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zur Fortführung seiner Tätigkeit, d.h. 
der stetigen Erfüllung seiner Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der stetigen Erfüllung seiner Aufgaben, sofern ein-
schlägig, anzugeben. 
 
Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zur Aufstellung des Gesamt-
abschlusses. 
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Gesamt-
abschluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung und der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut 
der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Gesamtabschlusses getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 



 

 

 

 

  
 

 
 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-
absichtigter - falscher Darstellungen im Gesamtabschluss, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-
gebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieses Systems des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen 
darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns Ge-
meinde Ruppichteroth zur Fortführung seiner Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung 
seiner Aufgaben, aufwerfen könnte. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Gesamtabschluss aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angeben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse und Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern Gemeinde Ruppichteroth die 
stetige Aufgabenerfüllung nicht mehr ohne Inanspruchnahme finanzieller Unterstüt-
zung im Rahmen der Gewährträgerhaftung des Landes sicherstellen kann. Eine Insol-
venz der Gemeinde Ruppichteroth ist nach § 128 GO i.V.m. § 12 InsO ausgeschlos-
sen. 

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Gesamtab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Gesamtabschluss die zugrunde lie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth vermittelt. 
 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen. 



 

 

 

 

  
 

 
 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES GESAMTLAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Gesamtlagebericht des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth für das Haushalts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ge-
meindehaushaltsverordnung NRW und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth. In allen wesentlichen Belangen steht der Gesamtla-
gebericht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Gesamtlageberichts unter Beachtung des International Stan-
dard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt. 
 
Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Quali-
tätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Be-
rufssatzung für Wirtschaftsprüfer/ vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an 
die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und an-
gemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für 
den Gesamtlagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtlageberichts, der 
in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ent-
spricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth 
vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden Vorschriften mit der Gemeindehaushaltsverordnung NRW zu ermög-
lichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Gesamtlagebericht 
erbringen zu können. Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth zur 
Aufstellung des Gesamtlageberichts. 
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Gesamtlageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtlagebericht 
in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ent-
spricht. 
 
Die Ausführungen zur Verantwortung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Gesamtab-
schlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Gesamtlageberichts mit der Ausnahme, 
dass wir nicht beurteilen, ob der Gesamtlagebericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns Gemeinde Ruppichteroth vermittelt. 
 



 

 

 

 

  
 

 
 

 

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausreichend ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass zukünftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
Köln, den 26. März 2021 

 Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

  

  

  

 

 
 

gez. Quost 
Wirtschaftsprüfer 

gez. Richter 
Wirtschaftsprüfer 





 

 

 

 

  
 

 
 

 

6.3  Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 
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)% 8HQTHOIRLFPNEJHBGQDL CDP 0REQO@FFDADOP

"'# 5N[ 3^O][JPPNKN[ QJ] MJOr[ b^ \X[PNW$ MJ\\ MNV HR[]\LQJO]\Y[rON[ JUUN Or[
MRN 3^\OrQ[^WP MN\ 3^O][JP\ WX]`NWMRPNW FW]N[UJPNW ^WM `NR]N[NW ;WOX[VJ%
]RXWNW [NLQ]bNR]RP rKN[VR]]NU] `N[MNW ^WM RQV _XW JUUNW GX[PpWPNW ^WM
FV\]pWMNW =NWW]WR\ PNPNKNW `R[M$ MRN Or[ MRN 3^\OrQ[^WP MN\ 3^O][JP\ _XW
4NMN^]^WP \NRW TqWWNW& 5RN\ PRU] J^LQ Or[ MRN FW]N[UJPNW ^WM `NR]N[NW
;WOX[VJ]RXWNW$ GX[PpWPN ^WM FV\]pWMN$ MRN N[\] `pQ[NWM MN[ Ep]RPTNR] MN\
HR[]\LQJO]\Y[rON[\ KNTJWW] `N[MNW& 5N[ 3^O][JPPNKN[ `R[M MNV HR[]\LQJO]\%
Y[rON[ PNNRPWN]N 3^\T^WO]\YN[\XWNW KNWNWWNW&

"(# 3^O GN[UJWPNW MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ QJ] MN[ 3^O][JPPNKN[ MRN GXUU\]pW%
MRPTNR] MN[ _X[PNUNP]NW FW]N[UJPNW ^WM MN[ `NR]N[NW ;WOX[VJ]RXWNW \X`RN MN[
PNPNKNWNW 3^\TrWO]N ^WM 6[TUp[^WPNW RW NRWN[ _XV HR[]\LQJO]\Y[rON[ OX[V^%
URN[]NW \LQ[RO]URLQNW 6[TUp[^WP b^ KN\]p]RPNW&

*% <HBGDORLF CDO =L@AGYLFHFIDHQ

"'# 5N[ 3^O][JPPNKN[ QJ] JUUN\ b^ ^W]N[UJ\\NW$ `J\ MRN FWJKQpWPRPTNR] MN[
?R]J[KNR]N[ MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ PNOpQ[MN]& 5RN\ PRU] Or[ MRN 5J^N[ MN\
3^O][JP\_N[QpU]WR\\N\ RW\KN\XWMN[N Or[ 3WPNKX]N J^O 3W\]NUU^WP XMN[ nKN[%
WJQVN _XW A[PJWO^WT]RXWNW ^WM Or[ 3WPNKX]N$ 3^O][pPN J^O NRPNWN CNLQ%
W^WP b^ rKN[WNQVNW&

"(# DXUU]N MRN 5^[LQOrQ[^WP MN\ 3^O][JP\ MRN FWJKQpWPRPTNR] MN\ HR[]\LQJO]\%
Y[rON[\$ MRN MN[ VR] RQV _N[K^WMNWNW FW]N[WNQVNW$ \NRWN[ @N]b`N[T^W]N[%
WNQVNW XMN[ \XULQN[ VR] RQV J\\XbRRN[]NW FW]N[WNQVNW$ J^O MRN MRN FWJK%
QpWPRPTNR]\_X[\LQ[RO]NW RW PUNRLQN[ HNR\N 3W`NWM^WP ORWMNW `RN J^O MNW
HR[]\LQJO]\Y[rON[$ RW JWMN[NW 3^O][JP\_N[QpU]WR\\NW KNNRW][pLQ]RPNW$ R\] MN[
HR[]\LQJO]\Y[rON[ b^[ J^oN[X[MNW]URLQNW =rWMRP^WP MN\ 3^O][JP\ KN[NLQ]RP]&

+% 1DOHBGQDOPQ@QQRLF RLC KZLCJHBGD 0RPIZLEQD

DX`NR] MN[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ 6[PNKWR\\N RV CJQVNW MN[ 4NJ[KNR]^WP MN\
3^O][JP\ \LQ[RO]URLQ MJ[b^\]NUUNW QJ]$ R\] JUUNRWN MRN\N \LQ[RO]URLQN 5J[\]NUU^WP
VJoPNKNWM& 6W]`r[ON \LQ[RO]URLQN[ 5J[\]NUU^WPNW \RWM ^W_N[KRWMURLQ& DXON[W
WRLQ] JWMN[\ _N[NRWKJ[]$ \RWM VrWMURLQN 6[TUp[^WPNW ^WM 3^\TrWO]N MN\
HR[]\LQJO]\Y[rON[\ W^[ MJWW _N[KRWMURLQ$ `NWW \RN \LQ[RO]URLQ KN\]p]RP] `N[MNW&
6[TUp[^WPNW ^WM 3^\TrWO]N MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ J^oN[QJUK MN\ N[]NRU]NW
3^O][JP\ \RWM \]N]\ ^W_N[KRWMURLQ&

,% ?DHQDOF@AD DHLDO ADOREJHBGDL WRXDORLF CDP ?HOQPBG@EQPNOZEDOP

"'# 5RN HNR]N[PJKN KN[^OURLQN[ l^oN[^WPNW MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ "3[KNR]\%
N[PNKWR\\N XMN[ 3^\brPN _XW 3[KNR]\N[PNKWR\\NW f \NR N\ RV 6W]`^[O XMN[ RW
MN[ 6WMOJ\\^WP# XMN[ MRN ;WOX[VJ]RXW rKN[ MJ\ Ep]RP`N[MNW MN\ HR[]\LQJO]\%
Y[rON[\ Or[ MNW 3^O][JPPNKN[ JW NRWNW 5[R]]NW KNMJ[O MN[ \LQ[RO]URLQNW I^\]RV%
V^WP MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\$ N\ \NR MNWW$ MN[ 3^O][JPPNKN[ R\] b^[ HNR]N[%
PJKN XMN[ ;WOX[VJ]RXW J^OP[^WM NRWN\ 8N\N]bN\ XMN[ NRWN[ KNQq[MURLQNW
3WX[MW^WP _N[YOURLQ]N]&

"(# 5RN GN[`NWM^WP KN[^OURLQN[ l^oN[^WPNW MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ ^WM MRN
;WOX[VJ]RXW rKN[ MJ\ Ep]RP`N[MNW MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ Or[ MNW 3^O][JPPN%
KN[ b^ HN[KNb`NLTNW M^[LQ MNW 3^O][JPPNKN[ \RWM ^Wb^Up\\RP&

-% 8YLFDJADPDHQHFRLF

"'# 4NR N]`JRPNW ?pWPNUW QJ] MN[ 3^O][JPPNKN[ 3W\Y[^LQ J^O @JLQN[OrUU^WP
M^[LQ MNW HR[]\LQJO]\Y[rON[& @^[ KNR 7NQU\LQUJPNW$ FW]N[UJ\\NW Kb`& ^WKN%
[NLQ]RP]N[ GN[`NRPN[^WP$ FWb^V^]KJ[TNR] XMN[ FWVqPURLQTNR] MN[ @JLQN[OrU%
U^WP TJWW N[ MRN GN[Pr]^WP VRWMN[W XMN[ _XV GN[][JP b^[rLT][N]NW2 R\] MN[
3^O][JP WRLQ] _XW NRWNV GN[K[J^LQN[ N[]NRU] `X[MNW$ \X TJWW MN[ 3^O][JPPNKN[
`NPNW NRWN\ ?JWPNU\ W^[ MJWW _XV GN[][JP b^[rLT][N]NW$ `NWW MRN N[K[JLQ%
]N >NR\]^WP `NPNW 7NQU\LQUJPNW\$ FW]N[UJ\\^WP$ FWb^V^]KJ[TNR] XMN[
FWVqPURLQTNR] MN[ @JLQN[OrUU^WP Or[ RQW XQWN ;W]N[N\\N R\]& DX`NR] MJ[rKN[
QRWJ^\ DLQJMNW\N[\J]bJW\Y[rLQN KN\]NQNW$ PRU] @[& 0&

"(# 5N[ 3W\Y[^LQ J^O 4N\NR]RP^WP _XW ?pWPNUW V^\\ _XV 3^O][JPPNKN[
^W_N[brPURLQ RW ENa]OX[V PNU]NWM PNVJLQ] `N[MNW& 3W\Y[rLQN WJLQ 3K\& )$
MRN WRLQ] J^O NRWN[ _X[\p]bURLQNW 9JWMU^WP KN[^QNW$ _N[SpQ[NW WJLQ 3KUJ^O
NRWN\ <JQ[N\ JK MNV PN\N]bURLQNW GN[SpQ[^WP\KNPRWW&

")# AOONWKJ[N FW[RLQ]RPTNR]NW$ `RN b&4& DLQ[NRKONQUN[$ CNLQNWONQUN[ ^WM
OX[VNUUN ?pWPNU$ MRN RW NRWN[ KN[^OURLQNW l^oN[^WP "4N[RLQ]$ 8^]JLQ]NW ^WM
MPU&# MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ NW]QJU]NW \RWM$ TqWWNW SNMN[bNR] _XV HR[]%
\LQJO]\Y[rON[ J^LQ 5[R]]NW PNPNWrKN[ KN[RLQ]RP] `N[MNW& FW[RLQ]RPTNR]NW$ MRN
PNNRPWN] \RWM$ RW MN[ KN[^OURLQNW l^oN[^WP MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ NW]QJU]NWN
6[PNKWR\\N RWO[JPN b^ \]NUUNW$ KN[NLQ]RPNW MRN\NW$ MRN l^oN[^WP J^LQ 5[R]]NW
PNPNWrKN[ b^[rLTb^WNQVNW& ;W MNW _X[PNWJWW]NW 7pUUNW R\] MN[ 3^O][JPPN%
KN[ _XV HR[]\LQJO]\Y[rON[ ]^WURLQ\] _X[QN[ b^ Qq[NW&

.% <BGTDHFDNEJHBGQ FDFDLZADO 2OHQQDL$ 2@QDLPBGRQU

"'# 5N[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ R\] WJLQ ?JoPJKN MN[ 8N\N]bN "h +*+ 3K\& ) 984$
h ,+ HBA$ h *(+ D]84# _N[YOURLQ]N]$ rKN[ EJ]\JLQNW ^WM FV\]pWMN$ MRN RQV
KNR \NRWN[ 4N[^O\]p]RPTNR] JW_N[][J^] XMN[ KNTJWW] `N[MNW$ D]RUU\LQ`NRPNW b^
KN`JQ[NW$ N\ \NR MNWW$ MJ\\ MN[ 3^O][JPPNKN[ RQW _XW MRN\N[ DLQ`NRPNYOURLQ]
NW]KRWMN]&

"(# 5N[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ `R[M KNR MN[ GN[J[KNR]^WP _XW YN[\XWNWKNbXPNWNW
5J]NW MRN WJ]RXWJUNW ^WM N^[XYJ[NLQ]URLQNW CNPNU^WPNW b^V 5J]NW\LQ^]b
KNJLQ]NW&

/% 5@EQRLF

"'# 7r[ PN\N]bURLQ _X[PN\LQ[RNKNWN >NR\]^WPNW MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\$ RW\KN%
\XWMN[N B[rO^WPNW$ PNU]NW MRN SN`NRU\ JWb^`NWMNWMNW PN\N]bURLQNW 9JO%
]^WP\KN\LQ[pWT^WPNW$ RW\KN\XWMN[N MRN 9JO]^WP\KN\LQ[pWT^WP MN\ h +*+
3K\& * 984&

"(# DXON[W `NMN[ NRWN PN\N]bURLQN 9JO]^WP\KN\LQ[pWT^WP 3W`NWM^WP ORWMN]
WXLQ NRWN NRWbNU_N[][JPURLQN 9JO]^WP\KN\LQ[pWT^WP KN\]NQ]$ R\] MRN 9JO]^WP
MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ Or[ DLQJMNW\N[\J]bJW\Y[rLQN SNMN[ 3[]$ VR] 3^\WJQ%
VN _XW DLQpMNW J^\ MN[ GN[UN]b^WP _XW >NKNW$ =q[YN[ ^WM 8N\^WMQNR]$
\X`RN _XW DLQpMNW$ MRN NRWN 6[\J]bYOURLQ] MN\ 9N[\]NUUN[\ WJLQ h )
B[XM9JO]8 KNP[rWMNW$ KNR NRWNV OJQ[Up\\RP _N[^[\JLQ]NW NRWbNUWNW DLQJ%
MNW\OJUU PNVpo h -,J 3K\& ) @[& * HBA J^O , ?RX& c KN\LQ[pWT]&

")# 6RW[NMNW ^WM 6RW`NWM^WPNW J^\ MNV GN[][JP\_N[QpU]WR\ VR] MNV 3^O%
][JPPNKN[ \]NQNW MNV HR[]\LQJO]\Y[rON[ J^LQ PNPNWrKN[ 5[R]]NW b^&

"*# >NR]NW VNQ[N[N 3W\Y[^LQ\]NUUN[ J^\ MNV VR] MNV HR[]\LQJO]\Y[rON[
KN\]NQNWMNW GN[][JP\_N[QpU]WR\ 3W\Y[rLQN J^\ NRWN[ OJQ[Up\\RPNW BOURLQ]_N[%
UN]b^WP MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ QN[$ PRU] MN[ RW 3K\& * PNWJWW]N 9qLQ\]KN][JP
Or[ MRN KN][NOONWMNW 3W\Y[rLQN JUUN[ 3W\Y[^LQ\]NUUN[ RW\PN\JV]&
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"+# 6RW NRWbNUWN[ DLQJMNW\OJUU RV DRWWN _XW 3K\& * R\] J^LQ KNbrPURLQ NRWN\
J^\ VNQ[N[NW BOURLQ]_N[UN]b^WPNW \]JVVNWMNW NRWQNR]URLQNW DLQJMNW\
PNPNKNW& 5N[ NRWbNUWN DLQJMNW\OJUU ^VOJ\\] \pV]URLQN 7XUPNW NRWN[ BOURLQ]%
_N[UN]b^WP XQWN CrLT\RLQ] MJ[J^O$ XK DLQpMNW RW NRWNV XMN[ RW VNQ[N[NW
J^ONRWJWMN[OXUPNWMNW <JQ[NW NW]\]JWMNW \RWM& 5JKNR PRU] VNQ[OJLQN\ J^O
PUNRLQN[ XMN[ PUNRLQJ[]RPN[ 7NQUN[Z^NUUN KN[^QNWMN\ E^W XMN[ FW]N[UJ\\NW JU\
NRWQNR]URLQN BOURLQ]_N[UN]b^WP$ `NWW MRN KN][NOONWMNW 3WPNUNPNWQNR]NW VR]NR%
WJWMN[ RW [NLQ]URLQNV XMN[ `R[]\LQJO]URLQNV I^\JVVNWQJWP \]NQNW& ;W
MRN\NV 7JUU TJWW MN[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ W^[ KR\ b^[ 9qQN _XW - ?RX& c RW
3W\Y[^LQ PNWXVVNW `N[MNW& 5RN 4NP[NWb^WP J^O MJ\ 7rWOOJLQN MN[ ?RW%
MN\]_N[\RLQN[^WP\\^VVN PRU] WRLQ] KNR PN\N]bURLQ _X[PN\LQ[RNKNWNW BOURLQ]%
Y[rO^WPNW&

",# 6RW DLQJMNW\N[\J]bJW\Y[^LQ N[UR\LQ]$ `NWW WRLQ] RWWN[QJUK _XW \NLQ\
?XWJ]NW WJLQ MN[ \LQ[RO]URLQNW 3KUNQW^WP MN[ 6[\J]bUNR\]^WP =UJPN N[QXKNW
`R[M ^WM MN[ 3^O][JPPNKN[ J^O MRN\N 7XUPN QRWPN`RN\NW `^[MN& 5RN\ PRU] WRLQ]
Or[ DLQJMNW\N[\J]bJW\Y[rLQN$ MRN J^O _X[\p]bURLQN\ GN[QJU]NW b^[rLTb^OrQ%
[NW \RWM$ \X`RN KNR NRWN[ \LQ^UMQJO]NW GN[UN]b^WP _XW >NKNW$ =q[YN[ XMN[
8N\^WMQNR] \X`RN KNR DLQpMNW$ MRN NRWN 6[\J]bYOURLQ] MN\ 9N[\]NUUN[\ WJLQ h
) B[XM9JO]8 KNP[rWMNW& 5J\ CNLQ]$ MRN 6RW[NMN MN[ GN[SpQ[^WP PNU]NWM b^
VJLQNW$ KUNRK] ^WKN[rQ[]&

'&% 3OFYLUDLCD 1DPQHKKRLFDL EZO 9OZERLFP@REQOYFD

"'# lWMN[] MN[ 3^O][JPPNKN[ WJLQ][pPURLQ MNW M^[LQ MNW HR[]\LQJO]\Y[rON[
PNY[rO]NW ^WM VR] NRWNV 4N\]p]RP^WP\_N[VN[T _N[\NQNWNW 3K\LQU^\\ XMN[
>JPNKN[RLQ]$ MJ[O N[ MRN\NW 4N\]p]RP^WP\_N[VN[T WRLQ] `NR]N[_N[`NWMNW&

9J] MN[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ NRWNW 4N\]p]RP^WP\_N[VN[T WRLQ] N[]NRU]$ \X R\] NRW
9RW`NR\ J^O MRN M^[LQ MNW HR[]\LQJO]\Y[rON[ M^[LQPNOrQ[]N B[rO^WP RV >JPN%
KN[RLQ] XMN[ JW JWMN[N[ Or[ MRN mOONW]URLQTNR] KN\]RVV]N[ D]NUUN W^[ VR] \LQ[RO]%
URLQN[ 6RW`RUURP^WP MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ ^WM VR] MNV _XW RQV PNWNQVRP]NW
HX[]UJ^] b^Up\\RP&

"(# HRMN[[^O] MN[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ MNW 4N\]p]RP^WP\_N[VN[T$ \X MJ[O MN[
4N\]p]RP^WP\_N[VN[T WRLQ] `NR]N[_N[`NWMN] `N[MNW& 9J] MN[ 3^O][JPPNKN[
MNW 4N\]p]RP^WP\_N[VN[T KN[NR]\ _N[`NWMN]$ \X QJ] N[ J^O GN[UJWPNW MN\
HR[]\LQJO]\Y[rON[\ MNW HRMN[[^O KNTJWW]b^PNKNW&

")# 5N[ 3^O][JPPNKN[ QJ] 3W\Y[^LQ J^O OrWO 4N[RLQ]\J^\ON[]RP^WPNW& HNR]N[N
3^\ON[]RP^WPNW `N[MNW KN\XWMN[\ RW CNLQW^WP PN\]NUU]&

''% 3OFYLUDLCD 1DPQHKKRLFDL EZO 5HJEDJDHPQRLF HL <QDRDOP@BGDL

"'# 5N[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ R\] KN[NLQ]RP]$ \X`XQU KNR MN[ 4N[J]^WP RW \]N^N[UR%
LQNW 6RWbNUO[JPNW JU\ J^LQ RV 7JUUN MN[ 5J^N[KN[J]^WP MRN _XV 3^O][JPPNKN[
PNWJWW]NW EJ]\JLQNW$ RW\KN\XWMN[N IJQUNWJWPJKNW$ JU\ [RLQ]RP ^WM _XUU\]pW%
MRP b^P[^WMN b^ UNPNW2 MRN\ PRU] J^LQ Or[ 4^LQOrQ[^WP\J^O][pPN& 6[ QJ] SNMXLQ
MNW 3^O][JPPNKN[ J^O _XW RQV ON\]PN\]NUU]N FW[RLQ]RPTNR]NW QRWb^`NR\NW&

"(# 5N[ D]N^N[KN[J]^WP\J^O][JP ^VOJ\\] WRLQ] MRN b^[ HJQ[^WP _XW 7[R\]NW
N[OX[MN[URLQNW 9JWMU^WPNW$ N\ \NR MNWW$ MJ\\ MN[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ QRN[b^
J^\M[rLTURLQ MNW 3^O][JP rKN[WXVVNW QJ]& ;W MRN\NV 7JUU QJ] MN[ 3^O][JPPN%
KN[ MNV HR[]\LQJO]\Y[rON[ JUUN Or[ MRN HJQ[^WP _XW 7[R\]NW `N\NW]URLQNW
FW]N[UJPNW$ RW\KN\XWMN[N D]N^N[KN\LQNRMN$ \X [NLQ]bNR]RP _X[b^UNPNW$ MJ\\
MNV HR[]\LQJO]\Y[rON[ NRWN JWPNVN\\NWN 4NJ[KNR]^WP\bNR] b^[ GN[OrP^WP
\]NQ]&

")# ?JWPNU\ NRWN[ JWMN[`NR]RPNW \LQ[RO]URLQNW GN[NRWKJ[^WP ^VOJ\\] MRN
UJ^ONWMN D]N^N[KN[J]^WP OXUPNWMN$ RW MRN GN[][JP\MJ^N[ OJUUNWMNW Ep]RPTNR%
]NW1

@# 3^\J[KNR]^WP MN[ <JQ[N\\]N^N[N[TUp[^WPNW Or[ MRN 6RWTXVVNW\]N^N[$
=q[YN[\LQJO]\]N^N[ ^WM 8N`N[KN\]N^N[ \X`RN MN[ GN[VqPNW\]N^N[N[TUp%
[^WPNW$ ^WM b`J[ J^O 8[^WM MN[ _XV 3^O][JPPNKN[ _X[b^UNPNWMNW <JQ[N\%
JK\LQUr\\N ^WM \XW\]RPN[ Or[ MRN 4N\]N^N[^WP N[OX[MN[URLQN[ 3^O\]NUU^WPNW
^WM @JLQ`NR\N

A# @JLQY[rO^WP _XW D]N^N[KN\LQNRMNW b^ MNW ^W]N[ J# PNWJWW]NW D]N^N[W

B# GN[QJWMU^WPNW VR] MNW 7RWJWbKNQq[MNW RV I^\JVVNWQJWP VR] MNW
^W]N[ J# ^WM K# PNWJWW]NW 6[TUp[^WPNW ^WM 4N\LQNRMNW

C# ?R]`R[T^WP KNR 4N][RNK\Y[rO^WPNW ^WM 3^\`N[]^WP MN[ 6[PNKWR\\N _XW
4N][RNK\Y[rO^WPNW QRW\RLQ]URLQ MN[ ^W]N[ J# PNWJWW]NW D]N^N[W

D# ?R]`R[T^WP RW 6RW\Y[^LQ\% ^WM 4N\LQ`N[MN_N[OJQ[NW QRW\RLQ]URLQ MN[
^W]N[ J# PNWJWW]NW D]N^N[W&

5N[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ KN[rLT\RLQ]RP] KNR MNW _X[PNWJWW]NW 3^OPJKNW MRN
`N\NW]URLQN _N[qOONW]URLQ]N CNLQ]\Y[NLQ^WP ^WM GN[`JU]^WP\J^OOJ\\^WP&

"*# 6[QpU] MN[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ Or[ MRN UJ^ONWMN D]N^N[KN[J]^WP NRW BJ^%
\LQJUQXWX[J[$ \X \RWM VJWPNU\ JWMN[`NR]RPN[ \LQ[RO]URLQN[ GN[NRWKJ[^WPNW MRN
^W]N[ 3K\& + 4^LQ\]& M# ^WM N# PNWJWW]NW Ep]RPTNR]NW PN\XWMN[] b^ QXWX[RN%
[NW&

"+# DXON[W MN[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ J^LQ D]N^N[KN[J]N[ R\] ^WM MRN D]N^N[KN[J%
]N[_N[Pr]^WP\_N[X[MW^WP Or[ MRN 4NVN\\^WP MN[ GN[Pr]^WP JWb^`NWMNW R\]$
TJWW NRWN QqQN[N XMN[ WRNM[RPN[N JU\ MRN PN\N]bURLQN GN[Pr]^WP RW ENa]OX[V
_N[NRWKJ[] `N[MNW&

",# 5RN 4NJ[KNR]^WP KN\XWMN[N[ 6RWbNUO[JPNW MN[ 6RWTXVVNW\]N^N[$ =q[YN[%
\LQJO]\]N^N[$ 8N`N[KN\]N^N[$ 6RWQNR]\KN`N[]^WP ^WM GN[VqPNW\]N^N[ \X`RN
JUUN[ 7[JPNW MN[ FV\J]b\]N^N[$ >XQW\]N^N[$ \XW\]RPNW D]N^N[W ^WM 3KPJKNW
N[OXUP] J^O 8[^WM NRWN\ KN\XWMN[NW 3^O][JP\& 5RN\ PRU] J^LQ Or[

@# MRN 4NJ[KNR]^WP NRWVJURP JWOJUUNWMN[ D]N^N[JWPNUNPNWQNR]NW$ b&4& J^O
MNV 8NKRN] MN[ 6[K\LQJO]\]N^N[$ =JYR]JU_N[TNQ[\]N^N[$ 8[^WMN[`N[K\]N^N[$

A# MRN ?R]`R[T^WP ^WM GN[][N]^WP RW GN[OJQ[NW _X[ MNW 8N[RLQ]NW MN[ 7R%
WJWb% ^WM MN[ GN[`JU]^WP\PN[RLQ]\KJ[TNR] \X`RN RW D]N^N[\][JO\JLQNW$

B# MRN KN[J]NWMN ^WM P^]JLQ]URLQN Ep]RPTNR] RV I^\JVVNWQJWP VR] FV%
`JWMU^WPNW$ =JYR]JUN[QqQ^WP ^WM %QN[JK\N]b^WP$ DJWRN[^WP$ 6RW][R]] ^WM
3^\\LQNRMNW NRWN\ 8N\NUU\LQJO]N[\$ 4N][RNK\_N[p^oN[^WP$ >RZ^RMJ]RXW ^WM
MN[PUNRLQNW ^WM

C# MRN FW]N[\]r]b^WP KNR MN[ 6[OrUU^WP _XW 3WbNRPN% ^WM 5XT^VNW]J]RXW\%
YOURLQ]NW&

"-# DX`NR] J^LQ MRN 3^\J[KNR]^WP MN[ FV\J]b\]N^N[SJQ[N\N[TUp[^WP JU\
b^\p]bURLQN Ep]RPTNR] rKN[WXVVNW `R[M$ PNQq[] MJb^ WRLQ] MRN nKN[Y[rO^WP
N]`JRPN[ KN\XWMN[N[ K^LQVpoRPN[ GX[J^\\N]b^WPNW \X`RN MRN 7[JPN$ XK JUUN
RW 4N][JLQ] TXVVNWMNW ^V\J]b\]N^N[[NLQ]URLQNW GN[PrW\]RP^WPNW `JQ[PN%
WXVVNW `X[MNW \RWM& 6RWN 8N`pQ[ Or[ MRN _XUU\]pWMRPN 6[OJ\\^WP MN[ FW]N[%
UJPNW b^[ 8NU]NWMVJLQ^WP MN\ GX[\]N^N[JKb^P\ `R[M WRLQ] rKN[WXVVNW&

'(% 3JDIQOMLHPBGD 7MKKRLHI@QHML

5RN =XVV^WRTJ]RXW b`R\LQNW MNV HR[]\LQJO]\Y[rON[ ^WM MNV 3^O][JPPNKN[
TJWW J^LQ YN[ 6%?JRU N[OXUPNW& DX`NR] MN[ 3^O][JPPNKN[ NRWN =XVV^WRTJ]RXW
YN[ 6%?JRU WRLQ] `rW\LQ] XMN[ KN\XWMN[N DRLQN[QNR]\JWOX[MN[^WPNW \]NUU]$ `RN
N]`J MRN GN[\LQUr\\NU^WP _XW 6%?JRU\$ `R[M MN[ 3^O][JPPNKN[ MNW HR[]%
\LQJO]\Y[rON[ NW]\Y[NLQNWM RW ENa]OX[V RWOX[VRN[NW&

')% >DOFZQRLF

"'# 5N[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ QJ] WNKNW \NRWN[ 8NKrQ[NW% XMN[ 9XWX[J[OX[MN[^WP
3W\Y[^LQ J^O 6[\]J]]^WP \NRWN[ 3^\UJPNW2 MRN FV\J]b\]N^N[ `R[M b^\p]bURLQ
KN[NLQWN]& 6[ TJWW JWPNVN\\NWN GX[\LQr\\N J^O GN[Pr]^WP ^WM 3^\UJPNW%
N[\J]b _N[UJWPNW ^WM MRN 3^\URNON[^WP \NRWN[ >NR\]^WP _XW MN[ _XUUNW 4NO[RN%
MRP^WP \NRWN[ 3W\Y[rLQN JKQpWPRP VJLQNW& ?NQ[N[N 3^O][JPPNKN[ QJO]NW JU\
8N\JV]\LQ^UMWN[&

"(# ;\] MN[ 3^O][JPPNKN[ TNRW GN[K[J^LQN[$ \X R\] NRWN 3^O[NLQW^WP PNPNW
7X[MN[^WPNW MN\ HR[]\LQJO]\Y[rON[\ J^O GN[Pr]^WP ^WM 3^\UJPNWN[\J]b W^[
VR] ^WKN\][R]]NWNW XMN[ [NLQ]\T[pO]RP ON\]PN\]NUU]NW 7X[MN[^WPNW b^Up\\RP&

'*% <QODHQPBGJHBGQRLFDL

5N[ HR[]\LQJO]\Y[rON[ R\] WRLQ] KN[NR]$ JW D][NR]KNRUNP^WP\_N[OJQ[NW _X[ NRWN[
GN[K[J^LQN[\LQURLQ]^WP\\]NUUN RV DRWWN MN\ h * MN\ GN[K[J^LQN[\][NR]KNRUN%
P^WP\PN\N]bN\ ]NRUb^WNQVNW&

'+% 0LURTDLCDLCDP ;DBGQ

7r[ MNW 3^O][JP$ \NRWN 5^[LQOrQ[^WP ^WM MRN \RLQ QRN[J^\ N[PNKNWMNW 3W%
\Y[rLQN PRU] W^[ MN^]\LQN\ CNLQ]&
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